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Tagblatt
des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 21. Januar 1911.

Herr Grossrat!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnis mit dem
Regierungsrat den Zusammentritt des Grossen Rates
zu einer ausserordentlichen Session auf Montag den
6. Februar 1911 angeordnet. Sie werden daher eingeladen,

sich am genannten Tag, nachmittags. 3 Uhr,
auf dem Rathaus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschäfte sind
folgende :

Gesetzeseiitwürfe

zur zweiten Beratung:

1. Gesetz betreffend die Einführung des schweize¬
rischen Zivilgesetzbuches.

2. Gesetz über das landwirtschaftliche Unterrichts¬
wesen.

zur ersten Beratung:

1. Gesetz über Ausübung von Handel und Gewerbe
im Kanton Bern.

2. Gesetz betreffend Jagd- und Vogelschutz für den
Kanton Bern.

Dflkretsentwfirfe:

1. Dekret über die Schutzaufsicht.
2. Dekret über die Verschmelzung der Gemeinden

Reiben und Büren.
3. Authentische Auslegung der Art. 5 bis 8 des Ge¬

setzes vom 23. Februar 1908 betreffend
Errichtung von Einigungsämtern und Massnahmen
gegen Ausschreitungen bei Streiks.

Vorträge :

Der Direktion der Justiz:
1. Expropriationen.
2. Rekusationsbeschwerde Studer gegen das Ober¬

gericht.

Der Direktion der Polizei:
1. Naturalisationen.
2. Strafnachlassgesuche.

Der Direktion der Finanzen und der Domänen:
Käufe und Verkäufe von Domänen.

Der Direktion der Bauten und der Eisenhahnen:
Strassen- und andere Bauten.

Der Direktion der Forsten:
Waldkäufe und Verkäufe.
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Der Direktion den Militärs:
Wahl von Offizieren.

Der Direktion der Sanität:
1. Beitrag an die Anstalt Gottesgnad in Langnau.
2. Erweiterung des Bezirksspitals in Burgdorf.

Wahlen:

Ersatzwahlen in die Kommissionen für Pferdezucht
und für Kleinviehzucht.

Für den ersten Tag werden die Vorträge der
Direktionen, sowie die Beratung des Dekretes über
die Schutzaufsicht auf die Tagesordnung gesetzt.

Die Wahlen finden Mittwoch den 8. Februar statt.

Mit Hochschätzung I

Der Grossratspräsident :

Otto Morgcntlialer.

Erste Sitzung.

Montag de n 6. F e b ru a r 1911,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Morgenthaler.

Der Namensaufruf verzeigt 195 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 38 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Berger (Schwarzenegg),
Brand (Tavannes), Burger (Laufen), Choulat, Frutiger,
Grieb, Grosjean, Grossmann, von Grünigen, Haas, Hari,
Jacot, Lüthi (Worb), Michel (Interlaken), Mosimann,
Obrist, Peter, Pulfer, Reber (Muri), Roth, Scheidegger,
Schönmann, Stueki (Ins), Vernier, Wälti, Wyder;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Boss, Brüstlein, Bühler (Bern), Gygax, Hadorn, Hen-
zelin, Kisling, Kühni, Merguin, Reber (Niederbipp),
Schneider (Pieterlen), Thöni.

Präsident. Meine Herren Ich begrüsse Sie zur
Arbeitseröffnung in der ausserordentlichen Session
und spreche die Hoffnung und Erwartung aus, dass
der Zweck dieser Session werde erreicht und wir mit
vereintenKräftengedeihlich zusammen arbeiten werden,
um das sehr dringliche Einführungsgesetz zum schweizerischen

Zivilgesetzbuch zustande zu bringen.
Seit der letzten Session hat der Rat ein Mitglied

verloren, das zwar den wenigsten der Herren Kollegen
persönlich bekannt geworden sein wird, nämlich Herrn
Kollega Hänni in Court. Herr Hänni war 1859 in
Loveresse, Bezirk Münster, geboren und dort
aufgewachsen. Er besuchte die Uhrenmacherschule in
Chaux-de-Fonds und trat hierauf in das Uhrenmacher-
geschäft Kuhn und Tièche in Reconvilier über. Diese
Stellung veranlasste ihn zu verschiedenen Auslandsreisen,

Aufenthalten in England und so weiter. Ende
der 80er Jahre übernahm er die von der Gemeinde
Court erstellte Uhrenfabrik und 1895 machte er sich
vollständig selbständig und brachte in der Folge das
Geschäft zu grosser Blüte, in dem er über 200
Arbeiter beschäftigte. Herr Hänni war während 15 Jahren
Mitglied des Gemeinderates von Court. In unsere
Reihen rückte er erst bei der letzten Totalerneuerung
im Frühling 1910 ein. Leider erlaubten ihm seine
Gesundheitsverhältnisse nicht, häufig an unseren
Verhandlungen teilzunehmen, da er schon damals leidend
war. Im Herbst 1910 suchte Herr Hänni die Riviera zu
seiner Kräftigung auf, fand aber leider nicht Genesung,
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sondern starb dort anfangs dieses Jahres. Das Resume
dieses Lebenslaufes darf dahin zusammengefasst werden,
dass wir in Herrn Kollega Hänni, zwar nicht näher
kennen gelernt, aber besessen haben einen tüchtigen
Mann, der sich namentlich im engern Kreis seiner
Gemeinde und des Jura bedeutende Verdienste um
das allgemeine Wohl erworben hat. — Ich ersuche
Sie, sich zur Ehrung des Andenkens des Geschiedenen
von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Die Ersatzwahl für den verstorbenen Herrn Hänni
hat bereits stattgefunden, aber die Einsprachefrist
läuft erst heute aus, so dass die Beeidigung des neuen
Mitgliedes noch nicht vorgenommen werden kann.

Im weitern habe ich Ihnen von verschiedenen

Eingaben

Mitteilung zu machen.
In erster Linie ist als Saisonvogel zum Zeichen

der Eröffnung der Session des Grossen Rates wie
recht und billig wiederum eine Petition des Herrn
Studer in Niederried eingelangt. ("Heiterkeit.)
Die Petition trägt die Charakteristika der Eingaben
dieser Provenienz an sich und ist formell so abgefasst,
dass eine Verlesung nicht wohl angeht, indem sie
von Insulten und Invektiven wimmelt. Auch weiss
man nicht recht, was die Eingabe will, es ist kein
bestimmter Schluss darin formuliert. Ich beantrage
Ihnen, die Eingabe dem Regierungsrat zum Bericht
und Antrag zu überweisen. (Zustimmung.)

Ferner ist eingelangt eine Eingabe des Oekono-
mischen und gemeinnützigen Vereins des
Oberaargau und der Gemeinde Langenthal
betreffend die landwirtschaftliche Winterschule. Diese
Eingabe hat folgenden Wortlaut:

Eingabe für den ökonomischen und gemeinnützigen
Verein des Oberaargaus und die Gemeinde Langenthal

an
den Hohen Regierungsrat des Kantons Bern

zu hainden des Grossien Rates.

Hochgeehrte Herren
Bei Anlass der Beratung des Gesetzes-Entwurfs

betreffend das land- und milchwirtschaftlichte Bildungs-
wesen im Kanton Bern wurde durch die Regierung in
bestimmter Weise die Absicht ausgesprochen, die
bisher bestandenen landwirtschaftlichen Winterschuien
eingehen zu lassen und eine zentrale Anstalt mit eigenem

Landwirtschaftsbetrieb für den ganzen. Kanton
zu schaffen. Hiebei wurde die Erwerbung eines Gutes
in Münsingen zwecks Einrichtung dieser Zentralanstalt

ernstlich ins Auge gefasst.
Sogleich nach Bekanntwerden dieser Stellungnahme

der Regierung zeigte sich im Oberaargau, speziell in
landwirtschaftlichen Kreisten eine gewisse Erregung;
über die geplante Aufhebung der in Langenthal seit
Jahren installierten landwirtschaftlichen Winterschule.,
Dieses Institut hat sich hier sehr gut eingeführt und
man freut sich allgemein über die tatsächlichen Erfolge
und die Prosperität desselben. Unsere Landwirte, jung
und alt, wissen den hohen Wert einer solchen Bildungsstätte

sehr wohl einzuschätzen und es ist speziell

hervor zu lieben, dass nicht nur die Heranbildung der
jungen, sondern auch die Weiterbildung der altern
Landwirte durch die von der Anstalt ausgehende
Anregung und Aufklärung in hohem Masse gefördert
wird. Letzteres aber wird illusorisch werden, wenn die
Stätte der Bildung aus dem engern Kreise verschwindet
und räumliche Entfernung das Interesse erkalten lässt.
Ferner dürfen die Leistungen, die sich die Gemeinde
Langenthal zur Förderung der Winterischule bisher
auferlegt, wohl nicht so ohne weiteres ignoriert werden.

Es wird auch nicht als Unbescheidienheit taxiert
werden dürfen, wenn im speziellen betont wird, dass
der Oberaargau gegenüber andern Landesteilen
bislang der Wohltaten und Vorteile staatlicher Betriebe
dieser und jener Art, nur in ganz bescheidenem Masse
teilhaftig geworden.

Die technische Frage, welche von den beiden
Betriebsarten, Zentralisation oder Dezentralisation, den
Vorzug verdiene, wollen wir nur streifen, indem wir
sagen, das eine wie das andere System" werde Vorteile
aufzuweisen haben und main könne in guten Treuen
für das eine wie das andere plaidieren.

All diese Faktoren und Gründe veranlassten die
unterzeichneten Vorstände zur Einberufung einer
allgemeinen Versammlung der Interessierten des Oberaargaus

zwecks Erörterung der berührten Stellungnahme
der Hohen Regierung und Erforschung der Stimmung
der Bevölkerung in bezug auf Wahrung der
diesbezüglichen Interessen.

Diese Tagung fand statt unterm 27. Dezember 1910
in Langenthal; sie zeitigte als Resultat die hienach im
Wortlaut enthaltene

Resolutio n.

Die vom ökonomischen und gemeinnützigen Verein
des Oberaargaus und vom Gemeinderate von Langenthal

einberufene 200 Mann starke Bauernversammhmg
nimmt nach Anhörimg von Referaten der Herren Grossräte

Rufener und Ingold und nach gewalteter Umfrage
Stellung betreffend

Landwirtschaftliche Winterschulen im Kanton Bern
wie folgt :

Die Versammlung begrüsst und verdankt alle bis
dato getroffenen Massnahmen der Staatsbehörden in
Sachen der beruflichen Ausbildung unserer jungen
Landwirte. Sie verdankt der Direktion der
Landwirtschaft die von ihr ergriffenen Vorkehren, im
besondern das Erscheinen der Gesetzesvorlage betreffend
das

land- und milchwirtschaftliche Bildu-ngswesen
im Kanton Bern.

Die Versammlung erblickt in der landwirtschaftlichen

Winterschule nicht nur eine für die heutigen
Verhältnisse unentbehrlich gewordene Bildungsstätte
für die jungen Landwirte, sondern betrachtet sie als
geistigen Mittelpunkt aller einschlägigen Interessen und
zugleich als das führende und befruchtende Element,
um einer ganzen Landesgegend mit agrikolem
Charakter beratend und helfend zur Seite zu stehen. Sie
anerkennt die auf diesem Gebiete erzielten guten
Resultate in vollem Umfange.

In Würdigung dieser Umstände und in Erwägung,
dass für den Oberaargau eine solche Schule ein
Bedürfnis ist, beschliesst die Versammlung, dem Hohen
Regierungsrat zu banden des Grossein Rates folgende
Anträge zu Unterbreiten :
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I.

Es möchte iu Abschnitt C. die landwirtschaftlichen
Winterschulen, vidie Gesetzesentwurf betreffend das
land- und michwirtschaftliche Bildungswesen im
Kanton Bern, Art. 18, dahingehend ergänzt werden :

« Dass für den Oberaargau die seit 1905 in Langenthal

errichtete Filiale der landwirtschaftlichen Winterschule

Rütti — die erste im deutschen Kantonsteile
errichtete — als ständige Winterschule vorgesehen
werde.»

II.
Für den Fall, dass eine Erweiterung dieser Filiale

sich als notwendig erweisen sollte, sei dieselbe unter
finanzieller Mitwirkung der Gemeinde Langenthal zu
einer selbständigen Winterschule auszubauen.

Sollte Erweiterung oder Schaffung einer zentralen
Schule beschlosslen werden, so erklärt sich die
Gemeinde Langenthal ischon jetzt zu folgenden Leistungen
bereit :

Ueberlassung des dem Waisenhausfonds der
Einwohnergemeinde Langenthal gehörenden Terrains auf
der Höhe zu Schoren im Halte von zirka 140 Aren.

Abgabe des nötigen Gebrauchswassers aus der
öffentlichen Wasserversorgung; Lieferung von elektrischem

Licht, eventuell auch Kraft aus dem der
Gemeinde gehörenden örtlichen Verteilungsnetz —
alles unter später festzustellenden Bedingungen, wobei
die unterzeichnete Gemeindebehörde schon jetzt die
Zusicherung gibt, dass sie hiebei den staatlichen
Organen in möglichst weitgehender Weise entgegen kommen

wird.
Ohne weitläufiger zu sein, geben wir zum Schlüsse

der Erwartung Ausdruck, es möchte gegenwärtiger
Eingabe die ihr sichlerlich gebührende Beachtung zu Teil
werden und zeichnen

Mit vollkommener Hochachtung!

Langenthal, 14. Januar 1911.

Namens des ökonomischen und gemeinnützigen
Vereins des Oberaargaus

Der Präsident:
Fr. Ingold.

Der Sekretär i. V. :

Fritz Meyer.

Namens des Gemeinderates von Langenthal
Der Präsident:

Meyer.
Der Sekretär:
W. Burgunder.

Ich beantrage Ihnen, die Eingabe der Regierung
und der Kommission für das Gesetz über das
landwirtschaftliche Unterrichtswesen zu überweisen.
(Zustimmung.)

Ferner liegt vor eine Eingabe der Alp Grindel,
Gemeinde Schattenhalb, Oberhasle, zum Einführungsgesetz.

(Art. 92—94, geseyete Alpen.) Ich nehme an,
es sei nicht notwendig, diese Eingabe hier zu verlesen ;
sie ist ziemlich lang und muss sowieso zuerst von den
vorberatenden Behörden geprüft werden. Ich beantrage
Ihnen deshalb, sie ebenfalls an die Regierung und
die Kommission zu überweisen. (Zustimmung.)

Es sind noch andere Eingaben zum Einführungsgesetz

eingelangt, die dann ebenfalls bei Beratung
dieses Gesetzesentwurfes ihre Erledigung finden können.
Sie sind jeweilen'immer an die vorberatenden Behörden
weitergeleitet worden.

Tagesordnung s

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz über die Einführung des Schweiz.
Zivilgesetzbuches.

Präsident. Hiezu liegen ausser der erwähnten
Eingabe der Alp Grindel, soweit sie dem Präsidium zur
Kenntnis gelangt sind, noch folgende Eingaben vor:
Eine Eingabe der Sozialpolitischen Vereinigung.
Dieselbe liegt im Vorzimmer auf und die Mitglieder des
Rates, die sich speziell dafür interessieren, können
dort ein Exemplar erheben. Ferner eine Eingabe des
Vereins für Kinder- und Frauenschutz, die meines
Wissens den Mitgliedern des Rates zugestellt worden
ist. Endlich eine erst heute eingelangte Eingabe einer
Reihe von Kassainstituten. Alle diese Eingaben werden

bei Behandlung der betreffenden Abschnitte des

Einführungsgesetzes ihre Berücksichtigung finden
können.

Ich möchte Ihnen vorschlagen, die zweite Beratung
des Einführungsgesetzes sofort zu beginnen. Auf der
heutigen Tagesordnung steht es allerdings noch nicht,
sondern auf derselben figurieren die Direktionsgeschäfte

und das Dekret über die Schutzaufsicht. Die
einzige Schwierigkeit besteht darin, dass in letzter
Stunde noch eine Eingabe des Obergerichtes eingelangt

ist, die zu den Anträgen der vorberatenden
Behörden für die zweite Lesung Stellung nimmt. Diese
Eingabe konnte noch nicht vervielfältigt und der
Kommission zur Kenntnis gebracht werden. Ich nehme
an, dass das die Inangriffnahme der Beratung nicht
verzögern darf, sondern dass die Kommission während
der Session von der Auffassung des Obergerichtes
wird Kenntnis nehmen müssen. Man wird dann, wenn
nötig, einzelne Artikel oder Abschnitte zurücklegen,
um eventuell in der zweiten Woche darauf
zurückzukommen. Unter allen Umständen möchte ich
beantragen, vorwärts zu machen und in erster Linie
das Einführungsgesetz in Angriff zu nehmen und wenn
möglich diese Woche zu bereinigen.

Schär, Präsident der Kommission. Ich möchte in
Bestätigung des von dem Herrn Präsidenten Gesagten
nur wünschen, dass das Einführungsgesetz schon auf
die Tagesordnung von morgen gesetzt werde. Ich
nehme nämlich an, dass wir heute an den Direktionsgeschäften

und dem Dekret über die Schutzaufsicht
Arbeit genug haben ; dagegen sollten wir darnach
trachten, heute damit fertig zu werden, damit wir
morgen als erstes Traktandum das Einführungsgesetz
behandeln können.

Wyss (Bern). Ich weiss nicht, ob ich das Votum
des Herrn Präsidenten falsch verstanden habe. Ich
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habe gemeint, er mache die Anregung, schon heute
nachmittag mit der Beratung des Einführungsgesetzes
zu beginnen. In diesem Falle hätte ich mir erlaubt,
den Antrag zu stellen, erst morgen auf die zweite
Beratung dieses Geschäftes einzutreten. Viele unserer
Kollegen haben erwartet, dass heute andere Traktanden

zur Diskussion gelangen und haben deshalb das
Material für die Beratung des Einführungsgesetzes
nicht mitgebracht. Habe ich den Herrn Präsidenten
missverstanden, um so besser.

Triissel. Ich möchte beantragen, die Kommission
auf 11 Mitglieder zu erhöhen, da an diesem Gesetz
verschiedene Verbände interessiert sind, wie aus den
bereits eingelangten Eingaben hervorgeht.

Das Gesetz wird an eine von dem Bureau zu
wählende Kommission von 11 Mitgliedern gewiesen.

Präsident. Ich habe es so verstanden, dass heute
nur die Direktionsgeschäfte und das Dekret über die
Schutzaufsicht zur Behandlung gelangen. Deshalb
sind auch nur diese Traktanden auf die Tagesordnung
gesetzt worden, in der Meinung, dass wir damit Arbeit
genug haben. Sollten wir damit rascher zu Ende
kommen, als man angenommen hat, dann kann der
Rat sich immer noch schlüssig machen, ob er mit
dem Einführungsgesetz in der heutigen Sitzung
beginnen will.

Gesetz über das landwirtschaftliche
Unterrichtswesen.

Präsident. Ich möchte Ihnen beantragen, dieses
Gesetz sofort nach Beendigung des Einführungsgesetzes

in Angriff zu nehmen, sagen wir also nächste
Woche.

Gesetz betreffend Jagd- und Vogelschutz
im Kanton Bern.

Moser, Landwirtschaftsdirektor. Anlässlich der
Eintretensdebatte über dieses Gesetz im Regierungsrat
sind bezüglich der Strafbestimmungen Bedenken
geäussert worden und es wurde verlangt, dass dieser
Abschnitt der Vorlage zunächst noch durch einen
Fachmann geprüft werde. Infolgedessen konnte die
Beratung nicht stattfinden und es kann daher auch
keine Kommission bestellt werden, da der Grosse Rat
seinerzeit beschlossen hat, dass eine Kommission nur
gewählt werden soll, wenn eine Vorlage druckfertig
dem Grossen Rat unterbreitet ist. Das Geschäft muss
daher auf eine spätere Session verschoben werden.

Wird von dem gegenwärtigen Traktandenverzeichnis
abgesetzt.

Moser, Landwirtschaftsdirektor. Ich möchte Ihnen
beantragen, das Geschäft auf die Tagesordnung von
nächsten Montag zu setzen, damit man von vorneherein

weiss, auf welchen Zeitpunkt das Gesetz zur
Beratung kommen soll; andernfalls wäre unter
Umständen die Kommission zur Berichterstattung nicht
bereit. Das Geschäft wird übrigens keiner grossen
Diskussion rufen, indem keine Differenzen bestehen.

Dekret über die Schutzaufsicht.

Bereit.

Dekret über die Verschmelzung der
Gemeinden Büren und Reiben.

Schär. Ich muss wünschen, dass man dem
Einführungsgesetz die Priorität lässt, und wenn man es
diese Woche nicht zu Ende beraten kann, nächsten
Montag damit weiterfährt und nicht ein anderes
Geschäft zwischenhinein in Angriff nimmt. Ich zweifle
daran, dass wir diese Woche das Einführungsgesetz
werden zu Ende beraten können.

Präsident. Ich habe es auch so verstanden, dass
wir zuerst das Einführungsgesetz fertig machen, und
wenn wir diese Woche damit fertig werden, dann
am Montag das Gesetz über das landwirtschaftliche
Unterrichtswesen in Beratung ziehen würden.

Bereit.

Authentische Auslegung der Art. 5 bis 8

des Gesetzes betreffend Errichtung von
Einigungsämtern und Massnahmen gegen
Ausschreitungen bei Streiks.

Bereit.

Präsident. Neu eingelangt ist ein Dekretsentwurf
über die Führung und Benützung der Strafregister.

Gesetz über Ausübung von Handel und
Gewerbe im Kanton Bern.

Gobat, Direktor des Innern. Der Entwurf ist vom
Regierungsrat durchberaten und wir beantragen Ihnen,
für die Vorberatung des Geschäftes eine Kommission
von 7 Mitgliedern zu bestellen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil - exécutif. Le Conseil-exécutif a adopté un
projet de loi concernant le casier judiciaire. Il s'agit
uniquement dans cette session pour le Grand Conseil
de nommer une commission pour préaviser sur cet
objet.

Je propose une commission de 7 membres.
1911. 2*
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Wird an eine vom Bureau zu wählende Kommission

von 7 Mitgliedern gewiesen.

Expropriationen.

Liegen keine Geschäfte vor.

Reku sationsbeschwerde Stüde r gegen das
Obergericht.

Bereit.

Strafnachlassgesuche und Naturali¬
sationen.

Werden auf nächsten Mittwoch angesetzt.

Käufe und Verkäufe von Domänen.

Liegen keine Geschäfte vor.

Strassen und andere Bauten.

Bereit.

Waldkäufe und Verkäufe.

Erweiterung dos Bezirksspitals in
B u r g- d o r f.

Bereit.

Ersatzwahlen in die Kommissionen für
Pferdezucht und für Klein Viehzucht.

Präsident. Diesbezüglich liegen folgende Protokollauszüge

des Regierungsrates vor :

Kommission für Pferdezucht. — Anlässlich der am
30. Dezember 1910 stattgefundenen Sitzung der
Kommission für Pferdezucht sind nach Massgabe von Art. 48
des kantonalen Gesetzes vom 17. Mai 1908 ausgelost
worden : Kreistierarzt Gottfried Gräub in Bern, Grossrat

Alfred Stauffer in Corgémont und Nationalrat
Joseph Choquard in Pruntrut.

Diesen ausgelosten Prämierungsexperten werden
die geleisteten Dienste bestens verdankt.

Der Grosse Rat hat die erforderliche Ersatzwahl
zu treffen.

Kommission für Kleinviehzucht. — Anlässlich der
am 19. November 1910 stattgefundenen Sitzung der
Kommission für Kleinviehzucht hat Fritz Zingg in
Ins als Mitglied genannter Kommission seine Demission

eingereicht.
Da nach Art. 48 des kantonalen Gesetzes vom

17. Mai 1908 auf Neujahr 1911 drei Mitglieder in Austritt

kommen, wurden zwei weitere ausgelost, nämlich

Adolf Flück in Brienz und Nicolas Gerber in
Cernil-Tramelan.

Dem demissionierenden und den ausgelosten
Mitgliedern werden die geleisteten Dienste bestens
verdankt.

Der Grosse Rat hat die erforderliche Ersatzwahl
zu treffen.

Ich schlage Ihnen vor, diese Wahlen auf nächsten
Mittwoch anzusetzen. (Zustimmung.)

Bereit.

Wahlen von Offizieren.

Auf zweite Woche angesetzt.

Beitrag an die Anstalt Gottesgnad in
Langnau.

Bereit.

Gürheverbaiiiing im Gebirge.

Könitzer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Schon im Jahre 1907 hat der Grosse
Rat ein Projekt für Sicherungsbauten an der Gürbe
im Gebirge im Betrage von 100,000 Fr. mit 40 °/o
subventioniert. Damals wurden folgende Arbeiten
ausgeführt: Ergänzungen an den Uferböschungen und
ein neuer Ueberfall als Sohlenversicherung im Hohli ;

Erhöhung bestehender und Erstellung 13 neuer
Schwellen unterhalb dem Schwendligraben;
Entwässerungen, Befestigungen und Anpflanzungen an den
Seitenhalden und zwei neue Sperren im Schwendligraben.

Diese Verbauungen haben sich bei den letzten
Hochwassern sehr gut bewährt, wie überhaupt die
ganze Giirbeverbauung. Schon im Jahre 1909 wurden
die Gemeinden vorstellig, man möchte neuerdings für
weitere Verbauungen 100,000 Fr. bewilligen. Wir
haben das Projekt zurückgelegt, indem wir uns sag-
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ten, dass in erster Linie die vom Departement
verlangten nötigen Aufforstungen gemacht werden sollen.
Die betreffenden Grundeigentümer weigerten sich aber,
diese Aufforstungen vorzunehmen. Inzwischen hat sich
jedoch herausgestellt, dass weitere Verbauungsarbeiten
dringend sind und wir nicht warten können, bis die
Aufforstungen erfolgt sind. Allerdings ist Aussicht
vorhanden, dass die betreffenden Eigentümer die
Aufforstungen vornehmen werden, ohne dass wir zu
Zwangsmassregeln greifen müssen. Wir haben
deshalb den Gemeinden versprochen, das neue Projekt
dem Rate vorzulegen, was nun heute geschieht. Der
Regierungsrat hat bereits 10,000 Fr. zur Vornahme der
dringendsten Arbeiten bewilligt, weil man sonst
riskiert hätte, dass die bestehenden Verbauungen
beschädigt würden. Das Projekt sieht folgende Arbeiten
vor: Neue Betonsperre unterhalb der Blumenstein-
brücke, neuer Ueberfall und Vollendung der
angefangenen Zwischensperre im Hohli 12,000 Fr.; im
Meierisligraben Erhöhung von 2 Sperren beim Zu-
sammenfluss von Gürbe und Meierisligraben, und
10 Stück Eisenbetonsperren in der Druckpartie oberhalb

dem Meierisligraben 48,560 Fr. ; im Schwendligraben

Erhöhung einer Sperre und Ersetzung von
drei neuen Sperren 16,350 Fr.; Entwässerungen im
Bruch am Fusse des Zigerhubels 10,010 Fr., und
Entwässerung der Seitenhalden in der Gürbe und am
Schwendligraben 12,860 Fr. ; Total 100,000 Fr. Es
wurde geltend gemacht, die Entwässerungen am Fusse
des Zigerhubels sollten eigentlich ganz auf Kosten
des Staates erfolgen, da diese Anlagen ausschliesslich
den dortigen ziemlich ausgedehnten Staatswaldungen
zugute kommen werden. Wir halten aber einen solchen
Standpunkt nicht für zutreffend. Nachdem der Staat
bereits 40 % für das Ganze leistet und damit in
erheblichem Masse für die allgemeinen Interessen
eintritt, kann ihm nicht zugemutet werden, für ein Stück
der Verbauung. das zufälligerweise sein Gebiet
berührt, allein aufzukommen. Der Bund leistet einen
Beitrag von 50 %> der Staat einen solchen von 40 %
und den Gemeinden bleiben sowieso, nur noch 10 °/o
zu tragen übrig. Wir beantragen Ihnen die Annahme
des gedruckt vorliegenden Beschlussesentwurfes.

Steiger, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Gürbekorrektion hat den Grossen Rat wiederholt
beschäftigt, das letztemal im Jahre 1907, wo ein
Beitrag von 40,000 Fr. an die Kosten der Verbauung
der Gürbe im Gebirge bewilligt wurden. Die frühere
Staatswirtschaftskommission hatte seinerzeit einen
Augenschein vorgenommen und konnte sich
überzeugen, dass das 1907 bewilligte Geld gute Verwendung

gefunden, dass aber noch mehr gemacht werden

muss, wenn man zu einem gesicherten Zustand
kommen will. Die heutige Staatswirtschaftskommission
ist mit den Anträgen des Regierungsrates durchaus
einverstanden. Ich will auf die Details nicht eintreten,
sondern möchte Ihnen nur den Antrag der Regierung
zur Annahme empfehlen.

Genehmigt.

Bescliluss :

Das auf 100,000 Fr. veranschlagte, vom
Bundesrat am 8. Februar 1910 genehmigte und
mit 50% der wirklichen Kosten, im Maximum

50,000 Fr., subventionierte Projekt für die
Fortsetzung der Verbauung im Gebirge
(Ablagerungsplatz Hohli, Meierisligraben bis Schwendli-
graben, im Schwendligraben, Entwässerungen
am Fusse des Zigerhubels und der Seitenhalden
in der Gürbe und im Schwendligraben) wird
ebenfalls gutgeheissen und gestützt darauf ein
Kantonsbeitrag von 40 °/o der wirklichen Kosten,
höchstens 40,000 Fr., bewilligt unter folgenden
Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften
der Bundes- und Kantonsbehörden in solider
Weise auszuführen.

2. Die Auszahlung der Bundes- und Kantonsbeiträge

erfolgt nach Massgabe der vorhandenen
Kredite, vom Bund in Jahresraten von höchstens
15,000 Fr.

3. Nach Vollendung der projektierten Bauten
fällt deren Unterhalt nach den Bestimmungen
der eidgenössischen und kantonalen Wasserbaugesetze

den Gemeinden, bezw. Schwellenpflichtigen
zu.

4. Der Ausschuss der Gürbekorrektion hat
namens der Beteiligten die Annahme dieses
Beschlusses zu erklären.

Münsingen, Irrenanstalt ; Erweiterung'.

Könitzer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Jahre 1905 hat der Grosse Rat einen
Kredit von 66,000 Fr. für die Erstellung von zwei
Pavillons zur Unterbringung von im ganzen 30 Kranken

in der Irrenanstalt Münsingen gesprochen. In
letzter Zeit sind sehr viele Klagen eingelaufen über
Platzmangel namentlich für unruhige Kranke; zwei
oder drei Schwerkranke müssen miteinander in der
gleichen Zelle untergebracht werden, ohne dass eine
intensive Aufsicht möglich sei. Die Kommission für
Irrenpflege hat daher den Wunsch geäussert, es möchte
so rasch als möglich Platz für unruhige Kranke
geschaffen werden. Wir erstellen allerdings zurzeit zwei
grosse Pavillons in der Irrenanstalt Waldau für 100
Patienten, hauptsächlich unruhige ; allein bis zur
Fertigstellung des Baues werden noch 1*/« Jahr
vergehen und bis dahin sollte den vorhandenen Uebel-
ständen abgeholfen werden. Wir schlagen deshalb
vor, die beiden Pavillons, deren Erstellung vor einigen
Jahren abgelehnt wurde, weil man sie vorläufig nicht
für nötig hielt, jetzt zu errichten. Damit wäre dann
die Anstalt Münsingen vollständig ausgebaut und ein
Mehreres könnte ohne Erweiterung der Oekonomie-
gebäude nicht geschehen. Durch die projektierten
Neubauten würde für 33 Personen, 17 Männer und
16 Frauen, Platz geschaffen nnd die Pavillons könnten
bis nächsten Herbst fertiggestellt werden. Die beiden
Pavillons im Jahre 1905 kamen auf 65,800 Fr. zu
stehen, heute dagegen müssen wir infolge der erhöhten
Materialpreise und Arbeitslöhne mit einer Ausgabe
von 78,000 Fr. rechnen. Mit der Ausführung des

Projektes wird der grössten Kalamität bis zur
Vollendung der beiden Pavillons in der Waldau
abgeholfen sein und die Bauten in der Waldau werden
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für weitere Jahre ausreichen, so dass wir dann mit
aller Musse an der allgemeinen Erweiterung der
Irrenpflege arbeiten können und die Sache nicht zu
überstürzen brauchen. Ich empfehle Ihnen namens des

Regierungsrates die Bewilligung des Kredites von
78,000 Fr. für die Verlängerung der zwei westlichen
Pavillons der Irrenanstalt in Münsingen.

Steiger, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Bekanntlich herrschen im bernischen Irrenwesen ziemlich

missliche Verhältnisse, da die Anstalten viel zu
wenig Platz aufweisen, so dass man lange nicht alle
Geisteskranken, die in einer Anstalt Unterkunft finden
sollten, dort unterbringen kann. Sie haben allerdings
letztes Jahr die Erstellung eines Pavillons in der
Waldau beschlossen, in dem 100 Kranke werden
Aufnahme finden können. Allein dieser Platz wird
frühestens im Herbst 1912 benützt werden können
und es ist dringend notwendig, bis dahin den
vorhandenen Uebelständen wenigstens einigermassen
abzuhelfen. Nun ist in Münsingen noch ein Platz
vorhanden, der überbaut werden kann; der westliche
Flügel kann ausgebaut werden, wodurch für 33
Personen Platz geschaffen würde. Die Staatswirtschaftskommission

ist mit der Regierung einverstanden und
empfiehlt Ihnen den vorliegenden Antrag zur
Annahme. Es kann sich heute noch nicht darum
handeln, welche Stellung wir zu der später geplanten
neuen Irrenanstalt einnehmen werden, sondern es
handelt sich lediglich darum, die bestehenden
Irrenanstalten vollständig auszubauen.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Baudirektion werden für die Verlängerung
der zwei westlichen Pavillons für unruhige

Männer und Frauen, Abteilung VII der
Irrenanstalt in Münsingen, 78,000 Fr. auf Kredit für
Erweiterung der Irrenpflege bewilligt.

Lauenenhacli and Gstaad-Laneiien-Strasse, Saane und
Gsteig-Gslaad-Strasse ; Hochwasserschaden pro 1910.

Könitzer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Am 21. August 1910 entlud sich im
Einzugsgebiet des Lauenenbaches und der Saane bei
Gstaad ein furchtbares Hagelwetter. Die beiden Bäche
schwollen in kurzer Zeit zum rasenden, die normale
Wasserhöhe um 2 bis 3 m übersteigenden Strom an
und überfluteten die nur 1.50 bis 1.80 m hohen
Uferschwellen, sowie das angrenzende Land. Von Lauenen
bis Gstaad wurden 10 Brücken und Stege weggerissen

und die Staatsstrasse wurde an 7 Stellen auf
eine Länge von zusammen 375 m zerstört. Wir trafen
damals sofort die nötigen Vorkehren, um den
Verkehr wieder herzustellen, Der Schaden wurde auf
90,000 Fr. geschätzt. Gleichzeitig wurde auch die
Strasse von Gsteig nach Gstaad von der Saane
vollständig überführt und teilweise demoliert. Wir hatten

schon früher Verbauungen an beiden Bächen vorgesehen,

allein es hiess allgemein, die bezüglichen Kosten
seien vom Staat allein zu tragen, und der Staat allein
konnte nicht daran denken, diese Verbauungsarbeiten
auszuführen. Wir gaben uns vielmehr der Hoffnung
hin, dass es gelingen werde, auch den Bund und
teilweise die Gemeinden herbeiziehen zu können.
Nach dem letzten Hochwasser erklärten sich diese
auch bereit, mitzumachen. Vorgesehen sind folgende
Arbeiten: Im Gebiete der Saane: Schwellenbauten
längs der Staatsstrasse Gstaad - Gsteig 20,000 Fr. ;

rechtsufrige Verbauung beim Einbruch ob der
Einmündung des Lauenenbaches in der Saanenmatte
20,000 Fr. ; Wiederherstellung der weggerissenen links-
ufrigen Schwellen in den Stöcken 8000 Fr.; total
48,000 Fr. Im Gebiete des Lauenenbaches:
Schwellenbauten längs der Staatsstrasse Gstaad-Lauenen
70,000 Fr.; Vollendung der angefangenen Korrektion
zunächst der Einmündung in die Saane 11,000 Fr.;
Korrektionsausbau zwischen Saane und Dorfbrücke
in Gstaad 15,000 Fr.; Schwellenbauten oberhalb der
Dorfbrücke in Gstaad, neue Uferschwellen rechtsseitig

beim Einbruch bei Böhlen und Aellen 12,000 Fr. ;

Vorsperre zur hölzernen Traverse 15,000 Fr. und
Uferschwellen beidseitig oberhalb der Traverse 11,000
Fr.; total 134,000 Fr.

Wir haben von vorneherein dem Departement des
Innern erklären müssen, dass wir die Kosten für die
reinen Strassenarbeiten vollständig übernehmen.
Dieselben machen bei der Saane 6000 Fr. und beim
Lauenenbach 9000 Fr., zusammen 15,000 Fr. aus.
Der Bund hat einen Beitrag von 40 % zugesichert
an die verbleibenden 42,000 Fr. für Verbauung der
Saane und an die 125,000 Fr. für Verbauung des
Lauenenbaches, also 16,800 Fr. und 50,000 Fr. oder
zusammen 66,800 Fr. Wir beantragen Ihnen, es seien
unserseits an die Kosten die üblichen 30% zu leisten
und überdies auf Strassenkredit an die Schwellenbauten
längs der Staatsstrassen Gstaad-Gsteig (20,000 Fr.)
und Gstaad - Lauenen (70,000 Fr.) weitere 30% zu
bewilligen. Die. Kosten würden sich demnach wie
folgt verteilen : Lauenenbach : Bund 50,000 Fr., Kanton

64,800 Fr. und Gemeinden 19,200 Fr. ; Saane :

Bund 16,800 Fr., Kanton 22,800 Fr. und Gemeinden
8400 Fr. Einige Arbeiten mussten bereits ausgeführt
werden, um die Staatsstrasse möglichst rasch zu
schützen ; im grossen und ganzen sollen die Arbeiten
aber sukzessive zur Ausführung gelangen. Wir
beantragen Ihnen die Genehmigung der beiden gedruckt
vorliegenden Beschlussesanträge.

Steiger, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Auch hier pflichtet die Staatswirtschaftskommission
einstimmig den Anträgen der Regierung bei. Nachdem

am 21. August letzten Jahres das Hochwasser
in Gstaad und Umgebung grossen Schaden verursacht
hat, ist es wohl nicht nötig, über die Notwendigkeit
der Korrektionsarbeiten zu diskutieren. Das Bedürfnis,
diese Arbeiten auszuführen, ist vorhanden und es
kann sich nur fragen, ob die Höhe der von der
Regierung vorgeschlagenen Beiträge den Verhältnissen
entspricht. Die Staatswirtschaftskommission glaubt,
diese Frage bejahen zu sollen und empfiehlt Ihnen
die Annahme der vorliegenden Anträge.

Genehmigt.
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Beschluss :

Der vom Bundesrat am 13. Januar 1911
genehmigte und mit 40 %, im Maximum 50,000 Fr.,
subventionierte Voranschlag von 125,000 Fr. für
die nach den Hochwassern des Lauenenbaches
zwischen Lauenen und Gstaad an Bach und
Strasse notwendig gewordenen Schwellenbauten
wird ebenfalls gutgeheissen und vom Kanton
mit 30 % der wirklichen Kosten, höchstens
37,500 Fr., auf Rubrik X G subventioniert.

Ferner werden auf Strassenbaukredit X B 3

bewilligt :

a. die durch obige Bundes- und Kantonsbeiträge

nicht gedeckten 30%, höchstens 18,300 Fr.,
der auf 61,000 Fr. veranschlagten Schwellenbauten

zum Schutze der Strasse;
b. 9000 Fr. für Herstellungsarbeiten an der

Staatsstrasse.
Die restierenden Kosten sind von den

Schwellenpflichtigen zu tragen.
Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der

Bundes- und Kantonsbehörden in solider Weise
auszuführen und von den Schwellenpflichtigen
gemäss Gesetz stets richtig zu unterhalten.

Die Gemeinde Saanen hat namens der
Schwellenpflichtigen innerhalb Monatsfrist die
Annahme dieses Beschlusses zu erklären.

Der vom Bundesrat am 13. Januar 1911
genehmigte und mit 40%, im Maximum 16,800 Fr.,
subventionierte Voranschlag von 42,000 Fr. für
die nach den Hochwassern der Saane zwischen
Gsteig und Gstaad an Fluss und Strasse
notwendig gewordenen Schwellenbauten wird ebenfalls

gutgeheissen und vom Kanton mit 30 %
der wirklichen Kosten, höchstens 12,600 Fr., auf
Rubrik X G subventioniert.

Ferner werden auf Strassenbaukredit X E 3

bewilligt :

a. die durch obige Bundes- und Kantonsbeiträge

nicht gedeckten 30 %, höchstens 4200 Fr.,
der auf 14,000 Fr. veranschlagten Schwellenbauten

zum Schutze der Strasse ;

b. 6000 Fr. für Herstellungsarbeiten an der
Staatsstrasse.

Die restierenden Kosten sind von den
Schwellenpflichtigen zu tragen.

Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehörden in solider Weise
auszuführen und von den Schwellenpflichtigen
gemäss Gesetz stets richtig zu unterhalten.

Die Gemeinde Saanen hat namens der
Schwellenpflichtigen innerhalb Monatsfrist die
Annahme dieses Beschlusses zu erklären.

Weinbau; Vorkehren zur Milderung der Voilage.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bekanntlich hat im Jahre 1909 und
speziell 1910 das Weinbaugebiet infolge der totalen
Missernte ausserordentlich gelitten und der Regierungsrat

hat bereits verschiedene Massnahmen zur Linderung

der daherigen Notlage getroffen. Die Notlage ist
Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

namentlich bei denjenigen Winzern gross, die in der
Hauptsache auf den Ertrag der Reben angewiesen
sind und keine andern Einnahmequellen besitzen. Bis
dahin hat der Regierungsrat folgende Vorkehren
getroffen: Erstens Erlass der sogenannten Rebsteuer
von Ys %o der Grundsteuerschatzung zur Aeufnung
des Rebfonds. Zweitens Uebernahme von 90 % der
Kosten für Anschaffung von Kupfervitriol, was dem
Staat ungefähr eine Ausgabe von 20,000 Fr.
verursachen, und Uebernahme von 90 % der Hagelver-
sicherungsprämien pro 1911, was eine Ausgabe von
wenigstens der gleichen Höhe nach sich ziehen wird.
Drittens Gewährung unverzinslicher Darlehen an die
Gemeinden, die ihren bedürftigen Winzern einen Vor-
schuss machen wollen, damit sie im Jahre 1911 die
Reben bearbeiten können. Es darf nicht vergessen
werden, dass der Aufwand für die Bearbeitung und
Düngung der Reben wesentlich grösser ist, als für
das übrige Kulturland. Endlich schlagen wir noch die
direkte Unterstützung der Familien von infolge der
Missernte in Not geratenen Winzern vor. Es ist richtig,
dass man bei der direkten Unterstützung vorsichtig
sein muss und dass nur unter ganz ausserordentlichen
Verhältnissen die Staatsbehörden diesen Weg der
Unterstützung beschreiten sollen. Auch in frühern
Jahren sind schon infolge totaler Missernte Hungersnot

und Teuerung entstanden, so zum Beispiel im
Jahre 1816 und dann namentlich in den 40er Jahren,
wo beispielsweise das Brot unter Berücksichtigung
des heutigen Geldwertes nahezu viermal teuerer war
als heute. Damals wurden die Staatsbehörden nicht
angegangen, sondern der einzelne Bürger suchte sich
selbst zu helfen und sich nach der Decke zu strecken.
Heute liegen aber in dem ganzen Rebgebiet in der
Tat ausserordentliche Verhältnisse vor, die nicht ohne
weiteres mit einer industriellen Krisis verglichen werden

können. Wir haben letztes Jahr auch die von
der Uhrenmacherkrisis betroffenen Personen und
Familien unterstützt, allein diese Krisis, wenn sie auch
stark eingesetzt hat, war doch nicht so intensiv wie
bei den Weinbauern, die für die ganze während des
Jahres geleistete Arbeit gar keinen Gegenwert
erhalten haben und von neuem einen bedeutenden
Aufwand machen müssen, wenn die Reben dieses
Jahr einen Ertrag abwerfen sollen.

Aus diesen Gründen ist hier eine ausserordentliche
Hülfeleistung angezeigt, wenn anderseits die Regierung
auch auf dem Standpunkt steht, dass man durch eine
zu freigebige Unterstützung kein starkes Volk und
keine Bürger mit Selbstverantwortungsgefühl erzieht.
Die bisher getroffenen Massnahmen bedeuten eigentlich

keine direkte, sondern mehr eine indirekte
Unterstützung, indem man den Weinbauern die Ausgaben,
die sie haben, etwas zu erleichtern suchte. Für die
direkte Unterstützung steht ein Betrag von 14,000 Fr.
zur Verfügung, nämlich zirka 6000 aus dem nicht
verwendeten Kredit der Armendirektion für
Elementarschaden und etwa 8000 Fr. aus der Bettagskollekte,
die im Einverständnis mit dem Synodalrat für die
notleidenden Winzer Verwendung finden soll, speziell
für diejenigen, deren Eigentum der Hauptsache nach
in Reben besteht und die in ihrer ganzen Existenz
auf den Ertrag der Reben angewiesen sind.
Selbstverständlich fallen alle diejenigen Personen ausser
Betracht, denen ihre ökonomische Situation einiger-
massen gestattet, die Krisis zu überwinden. Wir
möchten Ihnen nun beantragen, diesen 14,000 Fr.,

1911 3
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wenn es notwendig ist, noch einen weitern Betrag
von 10,000 Fr. aus dem kantonalen Rebfonds
hinzuzufügen. Der kantonale Rebfonds ist vor einem Jahr
durch ein Dekret des Grossen Rates, gestützt auf das
Gesetz zur Förderung des Weinbaues gegründet worden

und es fliessen ihm jährlich 10,000 Fr., beziehungsweise

mit der Rebsteuer 12,000 Fr. zu. Der Fonds soll
zur Rekonstruktion der Weinberge dienen. Nun ist die
Reblaus heute im Kanton Bern noch nicht stark
verbreitet. Nur die Ecke in Neuenstadt gegen Neuenburg
zu ist von ihr betroffen und die Reblaus hat in den
letzten zwei Jahren vor den Vertilgungsmassnahmen
Halt gemacht. Wir haben in der Rekonstruktion der
Reben ein wirksames Mittel, um diesem Feind des
Weinbaues mit Erfolg zu begegnen. Unser Weinbau
leidet gegenwärtig viel intensiver unter den verschiedenen

Krankheiten, speziell dem Mehltau, und dort
müssen wir im Kampfe für die Erhaltung unserer
Reben einsetzen.

Zum Schlüsse weise ich darauf hin, dass die Krankheit
des falschen Mehltaues, wie sie in der letzten

Zeit aufgetreten ist, geradezu eine Elementarkatastrophe

bedeutet. Unser Rebgebiet wirft einen
jährlichen Mittelertrag von zirka einer Million Franken
ab ; letztes Jahr machte die Ernte nur einige tausend
Franken aus. Die ungünstigen wirtschaftlichen
Verhältnisse in unseren Weingegenden am Bielersee
gelangen auch in der tatsächlichen Vermögensabnahme
zum Ausdruck. Die Preise des Reblandes gehen
zurück und ebenso weist die betreffende Gegend eine
bedeutende Bevölkerungsabnahme auf. Die Weinkultur
hat ein hohes Alter und wir sind verpflichtet, für die
Erhaltung derselben alles zu tun, speziell in den
Gegenden, wo sie durch keine andere Kultur ersetzt
werden kann.

Aus allen diesen Gründen halten wir es für
angezeigt, für die direkte Unterstützung der notleidenden

Winzer neben den erwähnten 14,000 Fr. noch
einen Kredit bis zum Betrag von 10,000 Fr. zu
bewilligen. Die Landwirtschaftsdirektion hat sämtliche
in Frage kommenden Gemeinden durch Zirkular
eingeladen, die notleidenden Familien zusammenzustellen
und es würde dann dem Regierungsrat eine endgültige

Verteilungsliste zur Genehmigung vorgelegt werden.

Ich ersuche Sie, dem vorliegenden Beschlussesentwurf

Ihre Zustimmung zu erteilen.

M. Stauffer, rapporteur de la commission d'économie

publique. Depuis quelques années déjà, le vignoble
suisse, et en particulier celui du canton de Berne,
est traversé par une série de circonstances défavorables

et enregistre une quantité de misères, plus
qu'aucune autre branche de notre économie nationale.

Cette crise a des causes multiples. C'est, en
première ligne, la concurrence des vins étrangers; puis,
les différentes maladies qui affectent tout particulièrement

la vigne, telles que le phylloxera, le mildiou et
d'autres encore.

Aussi constatons nous que partout où cela est
possible, les terrains plantés jusqu'à présent en vignes
sont insensiblement affectés à d'autres cultures. Si
cela n'a pas encore été le cas pour le vignoble de la
rive gauche du lac de Bienne, c'est tout simplement
parce que la situation et la configuration des terrains
qui le composent ne permettent pas d'y faire rationnellement

d'autres cultures pouvant offrir un certain rende¬

ment, surtout que les estimations cadastrales ne sont
pas très élevées.

La crise est d'autant plus intense qu'en général
elle frappe tout particulièrement de petits propriétaires.

Aussi voyons-nous les villages très prospères
autrefois de la rive gauche du lac de Bienne se
dépeupler insensiblement et un grand nombre de vignerons

s'expatrier avec leurs familles alors qu'une partie
de ceux qui restent vont chercher de l'occupation
dans des centres industriels qui ne sont pas très
éloignés et principalement à Bienne.

Il est très intéressant de savoir sous quelles formes
et dans quelles mesures le Conseil-exécutif pense
venir en aide aux vignerons. Ceux-ci peuvent être
divisés en trois catégories: les premiers, nous les
appellerons des viticulteurs ; nous y ajouterons les
communes, car il y en a encore qui possèdent passablement

de terrains en vignobles. Les seconds sont ceux
qui travaillent la vigne pour le compte des viticulteurs,

ceux-ci n'étant pas vignerons ou n'habitant pas
le pays, ainsi que des communes et corporations.

Il ne peut pas être question d'accorder des
subventions extraordinaires à ces propriétaires pas plus
qu'aux vignerons qu'ils occupent et qu'ils rétribuent
à raison d'un salaire fixé d'avance entre les parties,
salaire ou rétribution basée généralement sur la mesure
de surface employée pour la vigne, «l'ouvrier». Mais
ceux qui sont certainement le plus à plaindre et les
plus éprouvés, ce sont les petits vignerons, qui
possèdent quelques « ouvriers de vighe » qu'ils travaillent
eux-mêmes et qui sont leurs seules ressources. Aussi
est il du devoir de l'état de leur venir en aide.

Déjà 1909 fut très défavorable pour le vigneron, qui
comptait pour se refaire sur l'année 1910. Il osait
d'autant plus y compter que c'était une année à

comète, celle de Halley, qui avait laissé un excellent
souvenir dans le vignoble à son précédent passage.
La comète a passé, mais hélas les espérances des
vignerons ne se sont pas réalisées et l'année 1910 a
été pour eux l'une des plus néfastes, des plus
misérables qu'ils aient eu à enregistrer; la récolte a été
nulle, le mauvais temps et le mildiou ont tout anéanti.

Depuis quelques années l'Etat cherche à venir en
aide aux vignerons par différentes mesures, d'abord
en leur accordant des subventions pour s'assurer contre
la grêle, pour l'achat de sulfate de cuivre et surtout
pour la reconstitution du vignoble. Au reste il n'y
a pas très longtemps que le peuple bernois a accepté
une loi destinée à combattre les ravages du phylloxéra
et à reconstituer le vignoble au moyen de plants
américains.

Mais tout cela ne suffit pas; il faut faire davantage

si le désastre ne doit pas être complet. C'est
pourquoi la commission d'économie publique propose
au Grand Conseil d'approuver les mesures qui ont été
prises par le Conseil-exécutif pour l'achat de sulfate
de cuivre qui a été cédé aux vignerons au prix coûtant

et moyennant le paiement de dix pour cent,
ceci afin de leur faciliter la lutte contre le mildiou.

La commission d'économie publique vous propose
en outre de voter une subvention extraordinaire de
10,000 fr. pour venir en aide aux familles de vignerons
particulièrement éprouvées et qui risqueraient de tomber

à la charge de l'assistance publique si l'on ne
venait pas à leur secours. Au reste le gouvernement
n'a pas été seul à s'occuper de la crise dans le
vignoble et nous avons vu avec satisfaction le conseil
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synodal prendre la décision que la collecte faite le
jour du Jeûne serait en grande partie versée aux
vignerons nécessiteux.

Nous ne nous berçons pas d'illusions, le vignoble
devra subir une évolution, se transformer ou
disparaître insensiblement, mais en attendant des jours
meilleurs — ou peut-être la ruine complète — il est
du devoir de l'Etat d'intervenir. Il est inadmissible
de nos jours de laisser disparaître une des plus
anciennes et des plus nobles cultures comme la vigne,
sans faire quelque chose pour la conserver, du moins
là où d'autres cultures ne sont presque pas possibles ;

on pourrait encore moins admettre qu'une population
aussi laborieuse que les vignerons, qui luttent depuis
des années et qui ont été tout particulièrement éprouvés

en 1910 ne puissent pas compter sur la sollicitude
du Grand Conseil.

Au nom de la commission d'économie publique
je vous propose de voter les propositions du Conseil-
exécutif.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates., Ich möchte nur die Erklärung
abgeben, dass die Regierung mit dieser Massnahme die
seinerzeit in Aussicht gestellte Hülfeleistung als
beendigt betrachtet und weitere Vorkehren nicht mehr
getroffen werden können.

Genehmigt.

Besehluss:

1. Der Grosse Rat des Kantons Bern nimmt
in zustimmendem Sinne Kenntnis von den von
der Regierung getroffenen Massnahmen zur
Unterstützung der notleidenden Winzer.

2. Der Landwirtschaftsdirektion wird zur
direkten Unterstützung notleidender Winzer im
bernischen Rebgelände ein Kredit bis zum
Betrage von 10,000 Fr. auf Rechnung des
bernischen Rebfonds eröffnet.

3. Ueber die Verwendung der für diesen Zweck
zur Verfügung gestellten Kredite hat die
Landwirtschaftsdirektion dem Regierungsrat eine
Verteilungsliste zur Genehmigung vorzulegen.

Grätli-Vorsass ; Ankauf.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Regierungsrat beantragt Ihnen den
Ankauf der sogenannten Grätli-Vorsass, eines in der
Hauptsache vom staatlichen Längenevwalde
eingeschlossenen Areals im Halte von zirka 24 Jucharten.
Der Staat hätte diese Waldwiese schon seit Jahren
gerne erworben, es war ihm aber nicht möglich, weil
der betreffende Besitzer sie nicht abtreten wollte. Nun
ist er aber dazu bereit und es ist ein Kaufvertrag
zum Preise von 15,500 Fr. abgeschlossen worden. Der
Kaufpreis kann nach der forstamtlichen Schätzung
als durchaus günstig bezeichnet werden, namentlich
wenn man berücksichtigt, dass damit eine schöne
Arrondierung des Staatswaldes stattfindet. Der Bund

trägt an die Ankaufskosten 50% bei, soweit der Boden
nachher aufgeforstet wird. Es ist nun nicht in
Aussicht genommen, das ganze Areal aufzuforsten,
sondern nur die ungünstigen Partien, während das gute
Land dem landwirtschaftlichen Zweck erhalten bleiben
und einem dort wohnenden Bannwart in Pacht
gegeben werden soll. Wir müssen in den grossen
abgelegenen Staatswaldungen, speziell im Gebirge, darnach
trachten, dass sich ein Bann wart an Ort und Stelle
ansiedelt, damit die Waldhut richtig ausgeübt wird
und damit später auch die nötigen Holzarbeiten
ausgeführt werden können, indem es immer mit grossen
Schwierigkeiten verbunden ist, die Arbeitskräfte aus
der Ferne herbeizuschaffen. Ich empfehle Ihnen
namens des Regierungsrates, dem abgeschlossenen
Kaufvertrag Ihre Genehmigung zu erteilen.

M. Stauffer, rapporteur de la commission d'économie
publique. L'Etat de Berne possède dans le district de
Schwarzenbourg une superbe forêt domaniale appelée
« Lsengeney » dans laquelle se trouve enclavé un
domaine d'une contenance de 8 hectares appelé Grsetli-
Vorsass. Malgré toutes les démarches qui ont été faites
depuis plusieurs années auprès du propriétaire pour
l'acquérir afin d'avoir une propriété arrondie, il n'avait pas
été possible jusqu'à présent de pouvoir obtenir une
réponse affirmative de sa part. Aujourd'hui, ce propriétaire

est décidé de céder son petit domaine.
La commission d'économie publique, sans être

partisan du tout à l'Etat ou du tout par l'Etat, recommande
les propositions du gouvernement. Elle peut d'autant
mieux le faire que la maison, ainsi que quelques arpents
de terre, sera affermée à un garde chargé de la
surveillance de la forêt domaniale. Les parties du domaine
qui n'ont pas, au point de vue de l'économie alpestre,
une très grande valeur, seront reboisées. Ces travaux
pourront bénéficier d'une subvention de la Confédération

pouvant atteindre 70%-
Nous pouvons donc dire que l'Etat fait là une bonne

affaire et la commission d'économie publique est
unanime pour vous recommander d'adopter les propositions
du gouvernement.

Genehmigt.

Besehluss :

Der Kaufvertrag vom 7. Dezember 1910
zwischen Fritz Langenegger in der Plötschweid und
der Staatsforstverwaltung wird genehmigt. Durch
denselben erwirbt die letztere eine vom
staatlichen Längeneywalde eingeschlossene Weide von
8 ha. Flächeninhalt samt Holzbestand und Hütte
um die Kaufsumme von 15,500 Fr.

Spitalerweilernng und Tuherknlosepaviilon in Buisdorf ;

Slaatsbeitrag.

v. Wattenwyl, Sanitätsdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das Spital in Burgdorf sieht sich
genötigt, eine Erweiterung vorzunehmen und gleichzeitig
einen Tuberkulosepavillon zu erstellen. Die Erwei-
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teruligsbauten sind auf 8,200 Fr. veranschlagt, und
der Staat leistet hieran nach dem Dekret vom 25.
Februar 1903 einen Beitrag von 10% oder 800 Fr.. Die
Errichtung eines Tuberkulosepavillons ist sehr zu be-
grüssen, weil dadurch die Isolierung der Tuberkulösen
von den übrigen Kranken ermöglicht wird, und es ist
anzunehmen, dass aiqdi andere Bezirksspitäler allmählich

dem Beispiel von Burgdorf folgen werden. Die
Kosten dieses Pavillons sind auf 138,800 Fr. berechnet
und wir beantragen Ihnen, auch hier einen Beitrag
vonJ0% 13,880 Fr. aus dem Kredit für Verhütung
und Bekämpfung der Tuberkulose zu bewilligen.
Davon sollen 10,000 Fr. zur Auszahlung gelangen,
sobald die kantonale Baudirektion sich von der plan-
mässigen Ausführung des Baues überzeugt haben wird,
und 3,880 Fr. im nächstfolgenden Jahr.

Fälindrieh, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Der Verwaltungsrat der Bezirkskrankenanstalt

Burgdorf betont in seinem Beitragsgesuch richtig
die Wünschbarkeit eigener Spitäler oder wenigstens

eigener Abteilungen in den bestehenden Spitälern für
die Verpflegung der tuberkulösen Kranken, besonders
solcher in vorgerückterem Stadium, was auch durch
die Gesetzgebung anerkannt wird. Die Uebelstände
mehren sich fortwährend und man fühlt immer mehr
das Bedürfnis, hier Wandel zu schaffen. Im September
1907 hat eine Hauptversammlung des Verbandes
bernischer Bezirksspitäler den letztern speziell die
Aufgabe gestellt, für die Errichtung besonderer
Abteilungen für Tuberkulöse zu sorgen. Für Burgdorf
wurde von Architekt Ziegler ein Projekt ausgearbeitet,
das verschiedene Abänderungen erfahren hat. Die
aus den Herren Inseldirektor Dr. Surbeck,
Kantonsbaumeister v. Steiger und Dr. Kaiser, leitender Arzt
in Heiligenschwendi, bestehende Kommission hat den
Rat erteilt, man möchte auf dem dritten Boden gleich
eine Kinderstation einrichten und statt bloss 20 Krankenbetten

26 solche vorsehen. Ueber die Abänderungen
in der Disposition der Räumlichkeiten konnten sich
die Experten und Spitalbehörden leicht einigen, während

die Erstellung von 2 Isolierzellen für Tobsüchtige
im alten Spital mehr Schwierigkeiten bot. Die Kosten
des projektierten Anbaues sind inklusive Landankauf,
Umzäunung und jGartenanlage auf 138,800 Fr.
veranschlagt. Die Isolierzellen für Tobsüchtige sind
notwendig, weil die Abteilungen für Unruhige in den
Irrenanstalten überfüllt sind. Die Gemeinden
übernehmen hier Lasten vom Staat, denn dieser hat bei
der Lostrennung der Waldau von der Inselkorporation
anerkannt, dass die Versorgung der Geisteskranken
ihm zufalle.

Bis jetzt ist für die Herstellung von Tuberkulosepavillons

nur an das Spital in Langnau ein Beitrag
ausgerichtet worden. Die Kosten betrugen dort 58,300 Fr.
und der Grosse Rat bewilligte im März 1909 daran
einen Staatsbeitrag von 10,000 Fr. oder 17,1%- Wenn
wir im vorliegenden Falle den gleichen Masstab
anwendenwollten, müsstenwir einen Beitragvon 23,734 Fr.
beschliessen. Allein aus den Akten geht hervor, dass
die Vermögenslage des Spitals in Burgdorf sehr günstig
ist, so dass hier ein Beitrag von 10% genügt. Das
Vermögen der Anstalt beträgt 835,278 Fr. 71, wozu
noch Spezialfonds mit über 29,000 Fr. kommen. Das
Kapitalvermögen weist einen Betrag von 400,364 Fr.
auf, wovon 391,000 Fr. zinstragend angelegt sind.
Der Zuschuss der Kapitalrechnung an die Betriebs¬

rechnung erforderte 4,000 Fr. weniger, als die
Kapitalzinsen ausmachten. Die Vermehrung des Vermögens
betrug im letzten Rechnungsjahr 25,825 Fr., die
Vermehrung der Kapitalien 16,900 Fr. Das Spital wird
den infolge des Pavillonbaues entstehenden
Kapitalrückgang ohne Nachteil ertragen können, besonders
wenn die Gemeinden noch etwas für den Betrieb leisten.
Der Verwaltungsrat erwähnt in seinem Bericht, dass
der Zinsenausfall infolge der Baukosten sehr fühlbar
sein werde, da die letzten Jahre von den eingegangenen
Zinsen einen Betrag von 12,000 Fr. erfordert haben.
Der Betrieb werde infolge der Erweiterung teurer werden

und es sei nicht ausgeschlossen, dass eine
Erhöhung der Pflegegelder werde eintreten müssen. Es
wurde aber mit Recht bemerkt, dass hier nicht allzu
hoch gegangen werden dürfe, weil gerade die
Tuberkulosekranken sehr lange im Spital bleiben müssen
und unter der Erhöhung des Pflegegeldes die Frequenz
leiden könnte.

Die Staatswirtschaftskommission ist einstimmig
mit dem Antrag des Regierungsrates einverstanden
und empfiehlt Ihnen dessen Annahme.

Genehmigt.

Beschluss :

An die auf 138,800 Fr. ohne Möblierung
veranschlagten Kosten der Erstellung des Anbaues
für Tuberkulöse des Bezirksspitales in Burgdorf
aus dem Kredite IXb B 8, Verhütung und
Bekämpfung der Tuberkulose, ein Beitrag von 10 °/o
der obgenannten Kostensumme 13,880 Fr.
bewilligt, wovon 10,000 Fr. zahlbar, sobald die
kantonale Baudirektion sich von der plangemässen
Ausführung des Baues überzeugt haben wird,
und 3,880 Fr. im nächstfolgenden Jahre.

Plangeiielimiguug' und Staatsbeitrag an die Anstalt
Gottesgnad in Langnau.

v. Wattenwyl, Sanitätsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Emmenthal will in Langnau eine
Filialanstalt Gottesgnad errichten. Die Mutteranstalt
befindet sich bekanntlich in Beitenwil. Später wurde
das Asyl in Hellsau gegründet, das dann nach
St. Nikiaus verlegt wurde. Als weitere Filialen folgten
Mett, Spiez und Neuenstadt, und nun soll das Emmenthal

zu einer solchen kommen. Ursprünglich wurde
die Errichtung dieser Anstalten für Unheilbare vom
Staat nicht subventioniert, weil der Unterstütz ungs-
fonds für Kranken- und Armenanstalten noch nicht
existierte. Der erste Staatsbeitrag von 20,000 Fr. wurde
im Jahre 1899 an das oberländische Asyl in Spiez
bewilligt, dessen Kosten auf 130,000 Fr. veranschlagt
waren. Im Jahre 1904 sprach der Grosse Rat eine
Subvention von 96,000 Fr. an die Erstellung des Asyls
in Neuenstadt im Kostenvoranschlag von 250,000 Fr.
Der Beitrag wurde hier so hoch bemessen, weil die
beteiligten jurassischen Gemeinden, namentlich der
Freibergen, über keine so grossen Mittel verfügen und
ein Mehreres nicht aufbringen konnten, während
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doch auch für sie ein Bedürfnis bestand, eine Anstalt
für Unheilbare, diese Aerrasten unter den Armen, ins
Leben zu rufen. Im Jahre 1907 leistete der Staat an
die Erweiterung des Asyls in Spiez, deren Kosten
auf 130,000 Fr. devisiert waren, einen Beitrag von
30,000 Fr. und an die Erweiterungsbauten in Mett
im Kostenvoranschlag von 154,000 Fr. einen solchen
von 50,000 Fr. Abgesehen von Neuenstadt, das, wie
gesagt, eine ausserordentliche Subvention erhalten hat,
variieren die Subventionen des Staates an die
Anstalten Gottesgnad zwischen 20—28 % und wir
beantragen, in dem heute vorliegenden Fall eine solche
von 25 °/o oder 60,000 Fr. bei einer Kostensumme von
240,000 Fr. zu bewilligen.

Der ursprüngliche Kostenvoranschlag war höher,
weil die Architekten auf die äussere Dekoration etwas
viel verwendet hatten. Der Regierungsrat hielt eine
einfachere Gestaltung des äussern Baues für angezeigt

und der Voranschlag konnte infolgedessen um
rund 60,000 Fr. reduziert werden. Wir sehen uns
genötigt, auf diese Reduktion zu dringen, weil die
uns zur Verfügung stehenden Mittel beschränkt sind
und der Unterstützungsfonds für Kranken- und Armen-
anstalten bekanntlich nicht unter 500,000 Fr.
herabsinken darf. Derselbe betrug am 15. November letzten
Jahres nur noch 533,251 Fr. und bis Ende 1910
mussten noch Verpflichtungen im Betrage von
30,500 Fr. erfüllt werden. Für das Jahr 1911 sind
bereits Subventionen von 56,735 Fr. bewilligt und für
die nächsten Jahre stehen weitere grosse Forderungen
bevor. So will Biel ein grösseres Bezirksspital bauen,
an dem alle seeländischen Gemeinden beteiligt sind,
und verlangt einen möglichst hohen Beitrag vom
Staat, weil eine grosse Anzahl der Gemeinden nicht
finanzkräftig sind und keine grossen Leistungen
übernehmen können. Auch in Saignelégier muss ein neues
Spital errichtet werden, weil das bestehende den
heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Erst
kürzlich konnte man in der Presse lesen, dass auch
Oberdiessbach den Bau eines neuen Krankenhauses
beschlossen habe. So wird der bestehende Fonds in
nächster Zeit von den verschiedensten Seiten in
Anspruch genommen werden und es war uns daher nicht
möglich, bei dem Beitrag an die Anstalt Gottesgnad
in Langnau höher als auf 25 % zu gehen, zumal da
der Fonds bereits bis zum Jahre 1920 mit
Ratenzahlungen belastet ist. Wir beantragen Ihnen also,
an die Anstalt für Unheilbare in Langnau einen
Beitrag von 60,000 Fr. zu bewilligen, zahlbar in jährlichen
Raten von 1912 bis spätestens 1920.

Fälindrieh, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Das Emmenthal ist noch der einzige
Landesteil ohne Zufluchtsstätte für unheilbare Kranke,
die deshalb in den Bezirksspitälern Aufnahme suchen
müssen, wo sie den andern Kranken den Platz
wegnehmen, oder in Armenanstalten oder bei Verwandten
untergebracht werden müssen, wo ihre Pflege vielfach

sehr zu wünschen übrig lässt. Die bestehenden
Anstalten für Unheilbare sind überfüllt und können
der Nachfrage nicht genügen. So erhielt zum Beispiel
die Mutteranstalt Beitenwil im Jahre 1909 104
Anfragen und von den 76 definitiven Anmeldungen
konnten nur 24 berücksichtigt werden. Die Errichtung
einer Anstalt im Emmenthal ist daher ein Gebot der
Notwendigkeit. Die Kosten derselben sind auf 240,000 Fr.
veranschlagt und die Regierung beantragt, daran einen

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil.

Staatsbeitrag von 60,000 Fr. zu bewilligen. Das
Gesuch des Verwaltungsrates verlangte allerdings eine
wesentlich höhere Subvention, allein die uns zur
Verfügung stehenden Mittel gestatten uns leider nicht,
höher zu gehen. Anerkennenswert ist die Opferwilligkeit

der beteiligten Gegend, die in wenigen Jahren
für den Bau eines Unheilbarenasyls die Summe von
116,000 Fr. zusammengesteuert hat. — Die
Staatswirtschaftskommission pflichtet dem Antrag der
Regierung bei und empfiehlt Ihnen dessen Annahme.

Genehmigt.

Beschluss :

An die auf [240,000 Fr. veranschlagten
Kosten des Neubaues der Anstalt Gottesgnad in
Langnau wird aus dem Unterstützungsfonds für
Kranken- und Armenanstalten ein Beitrag von
60,000 Fr. bewilligt, zahlbar in jährlichen Raten,
beginnend mit dem JahreJO^ und abschliessend
spätestens mit dem Jahre 1920.

Dekret
über

die Schutzaufsicht

(Siehe Nr. 5 der Beilagen.)

Eintretens fr age.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. A la dernière session du Grand Conseil

était venu en discussion un projet de décret
concernant le patronage des libérés conditionnels et des
condamnés avec sursis, projet auquel votre commission,
messieurs, et le gouvernement avaient donné leur
adhésion en octobre dernier.

J'avais exposé les raisons qui justifient l'entrée en
matière sur ce projet et j'en avais indiqué le but et
l'économie. Mais la délibération fut suspendue à la
suite de la proposition faite par M. le conseiller d'Etat
Scheurer de prévoir dans le décret un organe
nouveau chargé de la surveillance directe et permanente
des assujettis au patronage.

Le projet ayant été renvoyé au Conseil-exécutif
pour le compléter dans le sens de la proposition de
M. Scheurer, la Direction de la police a chargé de
délibérer et de préaviser à ce sujet une commission
extraparlementaire composée de personnes au courant
des questions pénitentiaires.

Cette commission a partagé la manière de voir de
M. Scheurer sur le point déjà relevé et sur d'autres
encore de moins grande importance.

Le projet fut en conséquence remanié dans ce
sens. Il a été discuté ensuite par le Conseil-exécutif
et la commission du Grand Conseil, qui se sont mis
d'accord.

Le résultat de cette revision forme l'objet du
second projet commun sur la matière, daté du 12
décembre 1910 et 23 janvier 1911.

1911. 4*
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Les modifications essentielles apportées à l'ancien
projet consistent dans la création d'un nouveau
fonctionnaire, le préposé au service du patronage, et, par
voie de conséquence, dans la suppression de l'inspecteur

des prisons, mesures au sujet desquelles je
m'expliquerai lors de la discussion des articles.

En outre, le nouveau projet distingue et précise
mieux que l'ancien en ce qui concerne les attributions
des autorités de patronage: commission des prisons,
directeurs des pénitenciers et préposé au patronage,
autorités chargées de surveiller et de secourir les
assujettis.

Quant aux considérations générales sur la matière
du décret, je renvoie au rapport de la Direction de
police qui accompagnait le projet et à mon exposé
de la dernière session.

Qu'il me suffise de rappeler que la loi du 3
novembre 1907 concernant le sursis à l'exécution des
peines impose au Grand Conseil l'obligation de rendre
un décret sur le patronage, et que l'institution de la
libération conditionnelle comme celle du sursis doivent
pour produire tous leurs effets utiles être complétées
par des dispositions sur le patronage. Ajoutons que
le projet fait dans une large mesure appel à l'initiative

privée en consacrant l'institution des patrons,
des protecteurs, institution dont les excellents résultats

ont été constatés par l'expérience.

Hiigli, Präsident der Kommission. Die Kommission
beantragt ebenfalls Eintreten auf den vorliegenden
Entwurf. Die Gründe, die für das Eintreten sprechen,
habe ich bereits in der letzten Session ausgeführt.
Das damalige Projekt wurde zurückgezogen, weil die
Regierung einige Abänderungen zu treffen wünschte.
Diese sind inzwischen vorgenommen worden und
erweisen sich nach meiner Ansicht als praktisch. Die
Kommission steht daher nicht an, Ihnen Eintreten
auf die Vorlage zu empfehlen, was schon deshalb
geboten ist, weil ein Gesetz vorliegt, das den Erlass
dieses Dekretes sowie desjenigen über die bedingte
Entlassung von Sträflingen verlangt.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Cet article indique les personnes
soumises au patronage.

Ce sont les bénéficiaires du sursis à l'exécution
de la peine auxquels le juge impose cette obligation
en vertu de l'article 2 de la loi du 3 novembre 1907,
et les détenus libérés conditionnellement, qui pendant
tout le délai d'épreuve sont placés sous surveillance
(article 5 du décret du 24 novembre 1910).

Ainsi, ces derniers seront toujours mis sous
patronage, tandis que les premiers le seront seulement
lorsque le juge l'aura décidé.

Angenommen.

Beschluss :

b. diejenigen Personen, die nach Massgabe
des Dekretes über die bedingte Entlassung
von Sträflingen aus der Strafanstalt bedingt
entlassen werden.

§ 2.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Ici sont spécifiées les autorités
compétentes pour prononcer la mise sous patronage. Ce
sont :

le juge quand il s'agit, de condamnés avec sursis

et
le Conseil-exécutif quand il s'agit de libérés

conditionnels.

Le juge avisera de la mise sous patronage la
commission des prisons. Je propose de dire au lieu de
« la commission des prisons » : le préposé au patronage.
En effet, ce dernier, à teneur de l'article 9, lit. a, est
chargé de surveiller la conduite des condamnés avec
sursis et de leur venir en aide.

Quant aux libérés conditionnels, ils sont placés
sous le contrôle du directeur du pénitencier d'où ils
sortent (art. 5 du décret du 24 novembre 1910),
directeur qui est chargé de surveiller leur conduite à
teneur de l'article 8, lit. a, du projet. Ce directeur
sera nécessairement avisé par le Conseil-exécutif de
la décision prononçant la libération conditionnelle.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Die Stellung unter Schutzaufsicht
erfolgt :

a. in den Fällen des § 1, lit. a, durch den
Richter. Dieser hat dem Beamten für
Schutzaufsicht hievon Kenntnis zu geben, sobald
das Urteil in Rechtskraft erwachsen ist;

b. in den Fällen des § 1, lit. b, durch den

Regierungsrat bei Anlass des Beschlusses
über die bedingte Entlassung.

§ 3.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Il est rationnel que l'individu mis
sous patronage y reste pendant toute la durée du
délai d'épreuve qui lui sera imposé par le juge ou
par le Conseil-exécutif.

C'est ce que dispose l'article 3.

Angenommen.

Beschluss :

§ 3. Die Schutzaufsicht dauert:
a. für die durch den Richter unter

Schutzaufsicht gestellten Verurteilten während
der ihnen auferlegten Probezeit (Art. 2 des
Gesetzes betreffend den bedingten Straf-
erlass);

§ 1. Der Schutzaufsicht sind unterstellt:
a. die vom Richter gemäss Art. 2 des Gesetzes

betreffend den bedingten Straferlass unter
Schutzaufsicht gestellten Verurteilten;



(6. Februar 1911.) 15

b. für die bedingt Entlassenen während der
ihnen auferlegten Probezeit (§ 4, Al. 1, des
Dekrets über die bedingte Entlassung von
Sträflingen).

§ 4.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Cet article indique quel est en général

le but de l'institution du patronage.
Elle a pour mission de venir en aide aux assujettis,

c'est à dire aux individus mis sous patronage et de
surveiller leur conduite.

L'assistance dont ils seront l'objet consistera
notamment à leur trouver un gîte et à leur procurer
du travail, à leur donner de bons conseils et au besoin
des secours effectifs afin qu'ils puissent vivre
honnêtement.

La surveillance des assujettis devra se faire
discrètement afin de ne pas les décourager par un
contrôle trop sévère et de ne pas les exposer à la
méfiance ou au mépris du public.

Angenommen.

Beschluss:

§ 4. Die Schutzaufsicht hat zur Aufgabe:
a. die Fürsorge für den ihr Unterstellten, na¬

mentlich durch Verschaffung von Unterkunft

und Arbeitsgelegenheit, durch
Unterstützung mit Rat und Tat, um demselben
zu einem ehrlichen Fortkommen zu
verhelfen ;

b. die Beaufsichtigung des ihr Unterstellten
in einer unauffälligen, sein Fortkommen
möglichst wenig erschwerenden Weise.

§ 5.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. La disposition renfermée dans cet
article précise l'objet de la surveillance à exercer sur les
assujettis.

Ce contrôle s'assurera si les bénéficiaires du sursis
tiennent compte des prescriptions du juge et s'ils ne
donnent pas lieu à la révocation du sursis.

De même pour les libérés conditionnels, il faudra
constater s'ils remplissent les conditions mises à leur
élargissement et s'ils se conforment aux instructions
données, par exemple, à l'ordre de s'abstenir de boissons

alcooliques. On s'assurera si, par leur conduite,
ils ne rendent pas nécessaire leur réintégration au
pénitencier.

Angenommen.

Bescliluss :

§ 5." Bei den durch den Richter unter
Schutzaufsicht gestellten Verurteilten hat sich die
Beaufsichtigung namentlich darauf zu erstrecken,

ob der Beaufsichtigte die ihm vom Richter
erteilten Weisungen befolgt, sowie darauf, ob nicht
die Voraussetzungen des Widerrufes des bedingten
Straferlasses gegeben sind (Art. 2 und 3 des
Gesetzes betreffend den bedingten Straferlass).

Bei den bedingt Entlassenen ist namentlich
darauf zu achten, ob der Beaufsichtigte die an
die Entlassung geknüpften Bedingungen erfüllt
und die ihm erteilten Weisungen befolgt und
ob nicht die Voraussetzungen der Rückversetzung
in die Anstalt gegeben sind (§§ 7 und 8 des
Dekretes über die bedingte Entlassung von
Sträflingen).

§ 6.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Les autorités chargées soit de la
surveillance soit de l'exercice du patronage sont mentionnées

à l'article 6. Ce sont :

la commission des prisons,
les directeurs des pénitenciers, et
le fonctionnaire préposé au service du patronage.

Leurs attributions respectives sont spécifiées aux
articles 7, 8 et 9.

Angenommen.

Beschluss:

§ 6. Die Schutzaufsicht wird geleitet und
ausgeübt :

a. durch die Gefängniskommission;
b. durch die Direktionen der Strafanstalten ;

c. durch den Beamten für Schutzaufsicht.

§ 7.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Cbnseil-exécutif. La commission des prisons, instituée
par un décret du 19 novembre 1891 pour surveiller les
établissements pénitentiaires, est chargée par l'article
7 du projet d'organiser et de diriger le service du
patronage.

Ces fonctions se rattachent et sont consécutives
à la surveillance des pénitenciers.

En outre, c'est la commission des prisons qui
désignera les patrons, les protecteurs des assujettis. Chacun

de ces derniers sera en effet pourvu d'un patron,
comme on le verra à l'article 11.

D'autre part, comme l'article 7 de la loi du 3
novembre 1907 porte que la révocation du sursis a lieu
d'office ou à la diligence du ministère public, le projet
charge la commission des prisons de proposer au
procureur la révocation du sursis dans les cas où elle a
connaissance de faits justifiant cette mesure. La
commission des prisons, qui se compose de 11 membres,
pourra déléguer ses attributions d'autorité de patronage
à une sous-commission, et c'est probablement ce qu'elle
fera pour expédier plus promptement les affaires.

Pour venir en aide aux assujettis, en conformité de
l'article 4 du projet, la commission de patronage aura
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naturellement besoin de fonds. L'argent qui ne lui
sera pas fourni par les particuliers devra nécessairement

être versé par l'Etat, dont l'allocation sera fixée
chaque année dans le budget.

La commission des prisons fera rapport à la Direction
de la police sur l'emploi des fonds mis à sa disposition.

Angenommen.

Beschluss :

§ 7. Der Gefängniskommission fallen folgende
Aufgaben zu:

a. die nähere Organisation und Leitung der
Schutzaufsicht ;

b. die Wahl der Schutzaufseher (Patrone);
c. die Beantragung des Widerrufes des bedingt

ausgesprochenen Straferlasses bei der
Staatsanwaltschaft.

Sie kann die Geschäfte der Schutzaufsicht
einer besondern Abordnung (Subkommission für
Schutzaufsicht) übertragen.

Zur Ausübung der Fürsorge verfügt die
Gefängniskommission über die ihr vom Staate oder
den Privaten zugewiesenen Gelder und legt jährlich

der Polizeidirektion Rechnung über die
Verwendung derselben ab.

Der Beitrag des Staates an die Schutzaufsicht
wird auf dem Budgetwege festgesetzt.

§ 8.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Cet article détermine les obligations
des directeurs des pénitenciers en matière de patronage.

Ils surveillent les libérés conditionnels et leur
viennent en aide dans le sens des articles 4 et 5. Cette
double attribution s'inspire du principe posé à l'article
5 du décret sur la libération conditionnelle, qui porte
que pendant le temps d'épreuve les détenus libérés con-
ditionnellement sont placés sous la surveillance et le
contrôle du directeur du pénitencier où ils étaient
enfermés.

Les directeurs des pénitentiers seront secondés dans
leur tâche par le préposé au service du patronage. Ces
directeurs ont en outre l'obligation de proposer à la
Direction de la police la révocation de la libération
conditionnelle, lorsque le libéré conditionnel se comporte
mal ; c'est ce que prévoit déjà l'article 8 du décret du
24 novembre 1910.

Angenommen.

Beschluss :

§ 8. Den Direktionen der Strafanstalten fallen
folgende Aufgaben zu:

a. die Beaufsichtigung der bedingt Entlassenen

; sie können hiefür die Hülfe des
Beamten für Schutzaufsicht in Anspruch
nehmen ;

b. gemeinsam mit dem Beamten für
Schutzaufsicht die Fürsorge für die bedingt
Entlassenen ;

c. die Beantragung desWiderrufs der bedingten
Entlassung bei der Polizeidirektion.

§ 9.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. L'organe principal du service central
de l'institution du patronage sera le fonctionnaire
prévu à l'article 9 du projet, soit le préposé au
service du patronage, chargé de la surveillance générale
et permanente dans ce domaine. Dans l'idée des
rédacteurs du projet primitif, cet organe devait être
l'inspecteur des prisons.

Le poste d'inspecteur des prisons avait été créé

par le décret du 12 mars 1891 sur la réorganisation
des établissements pénitentiaires. A teneur de
l'article 4 de ce décret, cet inspecteur devait surveiller
les pénitenciers, ainsi que les prisons, les maisons de
travail et autres établissements simillaires, s'il en
était chargé par le Conseil-exécutif. Mais, lors de la
démission survenue l'automne passé de l'inspecteur
des prisons, le Conseil-exécutif décida de ne pas
remettre la place au concours. L'inspection des maisons

de pauvres a été confiée par le Conseil-exécutif
à un fonctionnaire de la Direction de l'assistance, et
celle des prisons de district aux préfets, juges
d'instruction et procureurs d'arrondissement. C'est pourquoi

le projet supprime, à l'article 17, le poste
d'inspecteur des prisons et permet, à l'article 9, au
Conseil-exécutif d'attribuer les autres fonctions de cet
inspecteur au préposé au service du patronage, institué

par le dit article 9.

En effet, il restait encore des attributions de
l'inspecteur la surveillance des pénitenciers de Thorberg,
Witzwil et St-Jean, des maisons de travail de Hindel-
bank pour femmes et de St-Jean pour hommes, ainsi
que de l'établissement de Trachselwald pour jeunes
gens vicieux et jeunes délinquants. Or, suivant l'avis
de personnes compétentes, cette surveillance peut
être suffisamment exercée par la commission des
prisons avec l'aide du nouveau fonctionnaire prévu à
l'article 9 du projet, dont ce sera l'une des fonctions
accessoires. Le contrôle en question sera grandement
facilité lorsque dans deux ou trois ans, comme nous
l'espérons, le pénitencier de Thorberg sera remplacé
par un établissement du même genre édifié dans le
domaine de Witzwyl, de telle sorte que tous les
établissements bernois que j'ai cités, sauf ceux de
Hindelbank et de Trachselwald, seront situés dans
la même région et administrés d'une manière plus
ou moins uniforme, ce qui facilitera beaucoup la
surveillance.

La principale fonction du préposé sera, d'après
le projet, de s'occuper de patronage d'une manière
permanente, car la commission ou la sous-commission
des prisons ne saurait le faire, c'est bien
compréhensible.

Les attributions du préposé sont détaillées à
l'article 9. Il remplira à l'égard des individus condamnés
avec sursis qui sont mis sous patronage par le juge
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le même office que les directeurs des pénitenciers
envers les libérés conditionnels, c'est-à-dire qu'il leur
viendra en aide et surveillera leur conduite.

En outre il secondera les directeurs des pénitenciers

dans leur tâche patronale, comme il est dit sous
lettres 6 et c de l'article 9.

D'autre part, le préposé remplira les fonctions de
secrétaire de la commission des prisons. Il se tiendra
ainsi au courant de tout ce qui concerne le régime
pénitentiaire, dont le patronage est. une annexe
importante. Il devra aussi s'occuper des affaires dont
le chargera le Conseil - exécutif, et parmi celles-ci
figurera en premier lieu, comme je viens de le dire,
l'inspection de temps à autre des établissements
pénitentiaires et des maisons de travail.

Le préposé sera placé sous le contrôle de la
commission des prisons ou de sa sous-commission en
matière de patronage. Cela paraît conforme à la
situation qu'il occupera dans le système de l'institution

patronale. C'est le Conseil-exécutif qui sera
chargé de sa nomination ; elle se fera sur une double
proposition non obligatoire de la commission des
prisons.

Quant au traitement, il sera de 4000 à 5500 fr.
Celui de l'inspecteur, dont le poste sera supprimé,
était de 4500 à 5500 fr. d'après le décret du 5 avril
1906 (art. 23). Le nouveau fonctionnaire, qui aura
des attributions plus pénibles que l'ancien, a donc
droit à une rétribution aussi élevée. Et il n'en sera
pas même ainsi, du moins quant au minimum du
traitement.

Angenommen.

Beschluss :

§ 9. Dem Beamten für Schutzaufsicht fallen
folgende Aufgaben zu:

er. die Fürsorge und die Beaufsichtigung der
vom Richter unter Schutzaufsicht Gestellten ;

b. die Fürsorge für die bedingt Entlassenen
gemeinsam mit den Direktionen der
Strafanstalten ;

c. die Beaufsichtigung der bedingt Entlassenen,
soweit sie von den Direktionen der
Strafanstalten hiefür in Anspruch genommen wird;

d. die Besorgung des Sekretariates der
Gefängniskommission ;

e. die Besorgung anderer ihm vom Regierungsrat
übertragenen Geschäfte.

Der Beamte für Schutzaufsicht wird der
Gefängniskommission beziehungsweise deren Sub-
kommissionfür Schutzaufsicht unterstellt. Er wird
auf einen unverbindlichen Doppelvorschlag der
Gefängniskommission vomRegierungsrat gewählt.
Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre, die Besoldung
4000 Fr. bis 5500 Fr.

placés sous patronage sera tenu par le préposé. Cette
mesure d'ordre se comprend d'elle même.

11 va en outre de soi que le préposé rende compte
de l'argent employé et fasse rapport sur sa gestion.
Ce sera à la commission des prisons, puisqu'il sera
placé sous ses ordres.

Angenommen.

Beschluss:

§ 10. Der Beamte für Schutzaufsicht führt
Kontrollen über die der Schutzaufsicht
unterstellten Personen.

Er hat der Gefängniskommission über das von
ihm verwendete Geld Rechnung zu stellen,
sowie über seine ganze Tätigkeit zu Händen des
Regierungsrates Bericht zu erstatten.

§ H-

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. L'institution du patronage implique
par définition l'office d'un patron, c'est-à-dire d'un
protecteur ayant pour mission de surveiller, de
conseiller, de secourir l'individu confié à ses soins.
L'initiative privée dans ce domaine a donné d'heureux
résultats par des œuvres de ce genre, et l'Etat, certes,
agira sagement en s'inspirant de ses expériences et
en recourant à ses bons offices.

C'est dans cet esprit que l'article 11 du projet
porte que le patron pourra être choisi parmi les
organes des institutions de patronage privé qui
poursuivent un but d'utilitéJpublique.

Angenommen. ; ;

Beschluss:

§ 11. Zur wirksamen Durchführung der
Schutzaufsicht wird in jedem einzelnen Fall durch die
Gefängniskommission ein Patronat bestellt.

Dieses Patronat kann ausgeübt werden
a. durch Private (§ 12);
b. durch die Organe der freiwilligen, gemeinnützige

Zwecke verfolgenden Schutzaufsicht
(§ 14);

c. durch die Anstaltsleitungen der Arbeiterheime

oder ähnlicher Anstalten (§ 15).

§ 12.

§ 10- M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Cet article indique les conditions

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du d'éligibilité qu'on exige des simples particuliers pour
Conseil-exécutif. Un registre de tous les individus être nommés patrons.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1911. 5
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Il faut être majeur, de bonne réputation et avoir
les aptitudes nécessaires, c'est à dire le dévouement,
le zèle et le tact indispensables pour remplir une
tâche qui présuppose de telles qualités chez celui qui
en est chargé.

Les personnes de l'un ou l'autre sexe pourront
être choisies. Il est tout à fait conforme au but du
patronage de confier à des femmes la mission de
surveiller et de secourir les personnes de leur sexe
condamnées avec sursis ou libérées conditionnellement.
Les expériences faites justifient pleinement cette
manière de voir.

A teneur du dernier alinéa de l'article 12, si

l'assujetti est sous tutelle, ce sera dans la règle son
tuteur qui sera désigné pour lui servir de patron.

Si toutefois, ce tuteur était un homme et que
l'assujetti fût du sexe féminin, il serait alors
préférable de lui donner une femme pour patronnesse.

Angenommen.

Bescliluss :

§ 12. Als Schutzaufseher (Patron) können
ehrenhafte, mehrjährige Personen beiderlei
Geschlechtes ernannt werden, die sich für die ihnen
zugedachte Aufgabe eignen.

Ist der der Schutzaufsicht Unterstellte
bevormundet, so soll in der Regel der Vormund zum
Schutzaufseher (Patron) gewählt werden.

§ 13.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Les obligations du patron sont
spécifiées en général dans cet article: «Il devra se tenir
en relations continuelles avec son protégé et le maître
où celui-ci travaille. En outre, il fera rapport tous les
trois mois et même plus souvent si c'est nécessaire sur
la conduite de son protégé. »

Ces rapports pourront être très brefs et rédigés
sur des formulaires. Remarquons qu'ils serviront aussi
de contrôle sur la manière dont le patron s'acquitte
de sa tâche.

Quant aux obligations de détail qui seront imposées
aux patrons, elles seront précisées par une ordonnance
du Conseil-exécutif, à teneur de l'article 17, 3e alinéa.

Angenommen.

Beschluss :

§ 13. Der Schutzaufseher (Patron) hat in
fortwährendem persönlichen Verkehr mit dem
Schützling und dessen jeweiligem Arbeitgeber
zu stehen.

Er hat allvierteljährlich und in der Zwischenzeit
so oft als es nötig erscheint, über die

Aufführung des Schützlings Bericht zu erstatten (§ 5).
Die Berichterstattung erfolgt an die Anstaltsleitung,

wenn es sich um bedingt Entlassene

handelt, in allen anderen Fällen an den Beamten
für Schutzaufsicht.

§ 14.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Comme nous venons de le voir à

l'article 11, la commission des prisons pourra charger
des fonctions patronales les organes des institutions
privées, des sociétés de patronage qui poursuivront
un but d'utilité publique, par opposition à celles qui
pourraient viser à des fins d'un autre ordre, par
exemple, celles qui, sous couleur de faire œuvre de
philanthropie, recruteraient des adhérents pour le mor-
monisme ou se livreraient à la traite des blanches.

C'est pourquoi l'article 14 exige que les sociétés
privées qui voudront se vouer au patronage dont il est
question dans le décret justifient, notamment par leur
activité antérieure, qu'elles ont les aptitudes nécessaires.

Le préposé au service du patronage tiendra un
registre des sociétés auxquelles les fonctions patronales

pourront être confiées. Les organes de ces
associations qui auront consenti à servir de patron devront
naturellement faire les rapports dont il est mention à

l'article précédent.
Au dernier alinéa de l'article 14, se trouve une

disposition qui permet aux organes des sociétés de
patronage de visiter les détenus dans les pénitenciers,
afin de se préparer à l'accomplissement de leur tâche.

Angenommen.

Bescliluss :

§ 14. Der Beamte für Schutzaufsicht führt ein
Register über die Organe der freiwilligen
Schutzaufsicht, denen das Patronat anvertraut werden
kann.

Private Vereinigungen, die das Patronat
ausüben wollen, erhalten die Genehmigung hiezu,
wenn sie sich, namentlich durch ihre bisherige
Tätigkeit, über ihre Eignung hiezu ausweisen.

Wird die Ausübung des Patronates den
erwähnten Organen der freiwilligen Schutzaufsicht
nach vorheriger Verständigung mit ihnen
übertragen, so übernehmen diese die Pflicht zur
Berichterstattung im Sinne des § 13, Absatz 2
und 3.

Zur Vorbereitung der Uebernahme der Patro-
natsaufgaben (Besprechungen etc.) ist diesen
Organen unter Aufsicht der Anstaltsleitung das
Besuchsrecht in der Strafanstalt gewährt.

§ 15.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. A teneur de l'article 4 du décret du
24 novembre 1910, le Conseil-exécutif peut imposer aux
libérés conditionnels l'obligation de séjourner dans une
colonie agricole, un asile pour buveurs, ou autre
établissement du même genre.
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En pareil cas il est rationnel de désigner le directeur
de l'établissement comme patron de tels assujettis.
L'article 15 permet de faire exception à cette règle lorsque

les circonstances l'exigeraient.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15. Befindet sich der der Schutzaufsicht
Unterstellte in einer Anstalt (Arbeiterheim oder
dergleichen), so hat in der Regel die Anstaltsleitung

das Patronat auszuüben.

§ 16.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Dekret
über

die Schutzaufsicht.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung des Art. 11, Ziffer 1, des Ge^

setzes vom 3. November 1907 betreffend den
bedingten Straferlass;

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst :

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Les condamnés avec sursis et les
libérés conditionnels qui ont passé leur temps d'épreuve
sans donner lieu à la révocation de la mesure prise en
leur faveur se trouvent par le fait même définitivement
affranchis de la peine qui avait été prononcée contre
eux. A partir de ce moment ils ne peuvent plus être
placés ou maintenus de force sous patronage. Il en est
de même des détenus qui ont purgé toute leur peine au
pénitentier ou bien qui ont obtenu la grâce. Toutefois
il est enjoint aux autorités chargées du patronage de
leur venir en aide dans la mesure du possible pour leur
procurer des moyens d'existence.

Angenommen.

Beschluss:

§ 16. Die mit der Ausübung der Schutzaufsicht
beauftragtenBehörden unterstützen soweitmöglich
diejenigen Massnahmen, die geeignet sind,
endgültig entlassenen Strafgefangenen ihr
Fortkommen zu ermöglichen.

Schlussabstimmung.

Für Annahme des Dekretes Mehrheit.

Schluss der Sitzung um 4*^ Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.

§ 17.

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Le 1er alinéa de cet article porte
suppression de la place d'inspecteur des prisons, suppression

dont j'ai déjà parlé.
Les autres dispositions prévoient l'entrée immédiate

en vigueur du décret, ainsi que des ordonnances
d'exécution à rendre par le Conseil-exécutif.

Angenommen.

Beschluss :

§ 17. Die in Art. 4 des Dekretes vom 12. März
1891 vorgesehene Stelle des Gefängnisinspektors
wird aufgehoben.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen

Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 7. Februar 1911,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Morgenthaler.

Der Namensaufruf verzeigt 202 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 32 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Burger (Laufen), Burkhalter
(Hasle), Choulat, Gobat, Grieb, Grosjean, Grossmann,
von Grünigen, Haas, Hari, Jacot, Lanz (Rohrbach),
Michel (Interlaken), Mosimann, Obrist, Peter, Pulfer,
Roth, Scheidegger, Schönmann, Stucki (Ins), Vernier,
Wälti, Wyder; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren : Berger (Langnau), Berger (Linden), Boss,
Gygax, Ingold (Wichtrach), Lanz (Trachselwald), Möri,
Thöni.

Der Vorsitzende gibt Kenntnis von dem Einlangen
einer Petition des Ulrich Studer in Niederried. Dieselbe
wird an den Regierungsrat geleitet.

Tagesordnung z

Ersatzwahl in den Grossen Rat.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach
beurkundet wird, däss am 29. Januar 1911 im Wahlkreis
Ta vannes Fabrikant Paul Lardon in Court zum
Mitglied des Grossen Rates gewählt worden ist.

Gegen diese Wahl ist keine Einsprache eingelangt.
Eine vom Präsidenten des Grütlivereins von Recon-

vilier den Behörden übermittelte anonyme Eingabe
kann nicht als Einsprache behandelt werden.

Dem Grossen Rat wird beantragt, es sei dieselbe
zu validieren.

Die Wahl wird vom Grossen Rat stillschweigend
validiert und Herr Grossrat Paul Lardon leistet den
verfassungsmässigen Eid.

Gesetz
betreffend

die Einführung des Schweiz. Zivilgesetzbuches.

(Siehe Nr. 1 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich Seite 263 ff. des letzten
Jahrganges abgedruckt.)

Eintretensfrage.
Präsident. Bevor ich den Herren Berichterstattern

der vorberatenden Behörden das Wort zum Eintretensrapport

erteile, fühle ich mich vom Amtes wegen zu
folgender Anregung verpflichtet.

§ 38 unseres Geschäftsreglementes bestimmt gemäss
Art. 15 der Staatsverfassung: «Die Mitglieder des
Obergerichtes wohnen den Sitzungen des Grossen
Rates bei, um an der Beratung von Gesetzen
teilzunehmen, so oft dieser sie dazu einladet». Grundsätzlich

ist also in der Verfassung und im Reglement die
konsultative Mitwirkung des Obergerichtes vorgesehen.
Von dieser Möglichkeit ist allerdings meines Wissens
in den letzten Jahren nie Gebrauch gemacht worden,
dagegen sind früher der Präsident oder eine Delegation
des Obe] gerichtes hie und da bei der Ausarbeitung
wichtiger Gesetzesvorlagen beigezogen worden. Wenn
die erwähnte Bestimmung nicht nur auf dem Papier
stehen, sondern überhaupt eine praktische Bedeutung
haben soll, so läge hier nun ein Anwendungsfall vor,
derm der Grosse Rat hatte jedenfalls schon lange kein
wichtigeres rein theoretisches Gesetz zu beraten, und
wir sollten daher nicht ohne weiteres an dieser
Bestimmung vorbeigehen, sondern wenigstens darüber
sprechen, ob hier nicht das Obergericht zur Mitwirkung
beizuziehen ist. Zu dieser Anregung gibt mir der
Umstand um so mehr Veranlassung, dass das Obergericht

von der Justizdirektion zur Begutachtung des
Entwurfes eingelad i wurde und von ihm in den letzten
Tagen ein prinzipiell abweichender Befund eingelangt
ist. Das Gutachten wird vervielfältigt und den
Mitgliedern des Rî tes binnen kurzem zugestellt werden.
Zurzeit haben wir von demselben noch keine Kenntnis

und wir befinden uns wohl in der Unmöglichkeit,
es genau zu studieren. Es scheint mir nun, wir sollten
uns auf dem Wege der direkten Mitwirkung des
Obergerichtes die Möglichkeit schaffen, den Standpunkt des
obergerichtlichen Gutachtens während unserer
Diskussion kennen ::u lernen. Aus diesem Grunde sehe
ich mich veranlasst, Ihnen die Frage vorzulegen, ob
nicht, das Obergeiicht eingeladen werden soll, unseren
Sitzungen beizuwohnen, um an der Beratung des
vorliegenden Gesetzes teilzunehmen. Es steht mir nicht
zu, einen direkten Antrag zu stellen, sondern ich
möchte nur die Frage aufwerfen und die Herren
Berichterstatter der vorberatenden Behörden ersuchen,
sich darüber auszusprechen, damit der Rat nach
Anhörung des Pro u:id Contra darüber Beschluss fassen
kann.

Scheurer, Juslizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das Ergebnis der ersten Lesung war
der Gegenstand einer eingehenden Prüfung sowohl
seitens der Justizdirektion als der grossrätlichen
Kommission und hat in verschiedenen Beziehungen eine
Aenderung erfahren.


























































































































































































































































































































